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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Verbraucherkreditgesetz aufgehoben wird, das
Verbraucherkreditgesetz 2026 erlassen wird, das Maklergesetz, das
Konsumentenschutzgesetz, das Verbraucherbehordenkooperationsgesetz und das
Bankwesengesetz geidndert werden (Verbraucherkreditrechts-Anderungsgesetz 2026 —
VerKRAG 2026)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1 Authebung des Verbraucherkreditgesetzes

Artikel 2 Verbraucherkreditgesetz 2026

Artikel 3 Anderung des Maklergesetzes

Artikel 4 Anderung des Konsumentenschutzgesetzes

Artikel 5 Anderung des Verbraucherbehordenkooperationsgesetzes
Artikel 6 Anderung des Bankwesengesetzes

Artikel 1
Aufhebung des Verbraucherkreditgesetzes

Das Bundesgesetz {iber Verbraucherkreditvertrage und andere Formen der Kreditierung zu Gunsten
von Verbrauchern (Verbraucherkreditgesetz — VKrG), BGBI. I Nr. 28/2010, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 6/2025, tritt mit Ablauf des 19. November 2026 aufler Kraft, ist aber weiter auf
Kreditvertrige und Kreditierungen anzuwenden, die vor dem 20. November 2026 geschlossen bzw.
gewahrt wurden.

Artikel 2

Bundesgesetz iiber Verbraucherkreditvertrige und andere Formen der Kreditierung zu
Gunsten von Verbrauchern 2026 (Verbraucherkreditgesetz 2026 — VKrG 2026)
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5. Abschnitt
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1. Abschnitt
Regelungsgegenstand, Begriffsbestimmungen, zwingendes Recht

Regelungsgegenstand

Dieses Bundesgesetz regelt zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 iiber

Verbraucherkreditvertrdge und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/48/EG, ABI. Nr. L 2023/2225 vom
30.10.2023, bestimmte Gesichtspunkte von Verbraucherkreditvertrdigen und anderen Formen der
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Kreditierung zu Gunsten von Verbrauchern, insbesondere die vorvertraglichen Pflichten des Kreditgebers,
seine Pflichten beim Vertragsabschluss, die Rechte des Verbrauchers zum Riicktritt vom Vertrag, zur
Kiindigung des Vertrags und zur vorzeitigen Riickzahlung sowie die Pflichten von Kreditvermittlern.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Kreditgeber ist ein Unternehmer, der einen Kredit gewéhrt oder zu gewidhren verspricht;
Unternehmer ist eine natiirliche oder juristische Person, die in Ausiibung ihrer gewerblichen oder
beruflichen Tétigkeit handelt.

(2) Verbraucher ist eine natiirliche Person, die zu einem Zweck handelt, der nicht ihrer beruflichen
oder gewerblichen Tétigkeit zugerechnet werden kann.

(3) Verbraucherkreditvertrag (Kreditvertrag) ist ein Kreditvertrag im Sinn des § 988 ABGB, an dem
ein Unternehmer als Kreditgeber und ein Verbraucher als Kreditnehmer beteiligt sind.

(4) Nebenleistung ist eine Dienstleistung, die dem Verbraucher im Zusammenhang mit dem
Kreditvertrag angeboten wird.

(5) Gesamtkosten des Kredits fiir den Verbraucher sind sdmtliche Kosten einschlielich der Zinsen,
Provisionen etwa fiir die Vermittlung des Kredits, Abgaben und Kosten jeder Art — ausgenommen
Notariatsgebiihren —, die der Verbraucher im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu zahlen hat und die
dem Kreditgeber bekannt sind. Dazu zihlen auch Kosten fiir Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem
Kreditvertrag, insbesondere Versicherungspramien, wenn der Abschluss des Vertrags iiber diese
Nebenleistung eine vom Kreditgeber geforderte Voraussetzung dafiir ist, dass der Kredit {iberhaupt oder
nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewéhrt wird.

(6) Der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag ist die Summe des Gesamtkreditbetrags und der
Gesamtkosten des Kredits fiir den Verbraucher.

(7) Der effektive Jahreszins driickt die Gesamtkosten des Kredits fiir den Verbraucher als jahrlichen
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags aus.

(8) Sollzinssatz ist der als fester oder variabler Prozentsatz ausgedriickte Zinssatz, der auf jéhrlicher
Basis auf die in Anspruch genommenen Kreditauszahlungsbetridge angewandt wird.

(9) Ein fester Sollzinssatz liegt dann vor, wenn der Kreditgeber und der Verbraucher im Kreditvertrag
einen einzigen Sollzinssatz fiir die gesamte Laufzeit des Kreditvertrags oder mehrere Sollzinssétze fiir
verschiedene Teilzeitraume der Gesamtlaufzeit vereinbaren, wobei ausschlieBlich ein bestimmter fester
Prozentsatz zugrunde gelegt wird. Sind in dem Kreditvertrag nicht alle Sollzinssétze festgelegt, so gilt ein
fester Sollzinssatz nur fiir diejenigen Teilzeitriume der Gesamtlaufzeit als vereinbart, fiir die die
Sollzinssitze ausschlieBlich durch einen bei Abschluss des Kreditvertrags vereinbarten bestimmten festen
Prozentsatz festgelegt wurden.

(10) Gesamtkreditbetrag ist die Obergrenze oder die Summe aller Betrdge, die auf Grund eines
Kreditvertrags zur Verfiigung gestellt werden.

(11) Dauerhafter Datentrager ist jedes Medium, das es dem Verbraucher gestattet, an ihn personlich
gerichtete Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge fiir eine den Zwecken der
Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unverdnderte Wiedergabe der gespeicherten
Informationen ermdoglicht.

(12) Kreditvermittler ist eine natiirliche oder juristische Person, die nicht als Kreditgeber oder Notar
handelt, die nicht lediglich einen Verbraucher direkt oder indirekt mit einem Kreditgeber in Kontakt bringt
und die in Ausiibung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tatigkeit gegen eine Vergiitung, die aus einer
Geldzahlung oder einem sonstigen vereinbarten wirtschaftlichen Vorteil bestehen kann,

1. Verbrauchern Kreditvertridge oder sonstige Kreditierungen vorstellt oder anbietet,

2. Verbrauchern bei anderen als den in Z 1 genannten Vorarbeiten oder anderen administrativen
Tatigkeiten zum Abschluss von Kreditvertragen oder sonstigen Kreditierungen behilflich ist oder

3. fiir den Kreditgeber Kreditvertrage mit Verbrauchern abschliet oder bei sonstigen Kreditierungen
fiir den Kreditgeber handelt.

(13) Fremdwahrungskredit ist ein Kredit, der dem Verbraucher ganz oder teilweise in einer anderen
Wiéhrung als in Euro gewéhrt wird.

(14) Kredit mit Tilgungstréger ist ein Kredit, bei dem die Zahlungen des Verbrauchers zunéchst nicht
der Tilgung des Kreditbetrags, sondern der Bildung von Kapital auf einem Tilgungstrager dienen und
vorgesehen ist, dass der Kredit spéter zumindest teilweise mit Hilfe des Tilgungstragers zuriickgezahlt wird.
Tilgungstriager konnen Wertpapiere, Kapitallebensversicherungen oder sonstige Finanzprodukte sein.
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(15) Unter dem Ausdruck ,,Profiling* ist Profiling im Sinn von Art. 4 Nr. 4 der Verordnung (EU)
2016/679 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der
Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35 (im Folgenden: DSGVO), zu verstehen.

(16) Schuldnerberatungsdienste sind die individuelle fachliche, rechtliche oder psychologische
Unterstiitzung, die ein unabhéngiger professioneller Akteur, bei dem es sich insbesondere nicht um einen
Kreditgeber (Abs. 1), einen Kreditvermittler (Abs. 12) oder um Kreditkdufer oder Kreditdienstleister im
Sinn von Art. 3 Nr. 6 und 8 Richtlinie (EU) 2021/2167 iiber Kreditdienstleister und Kreditkdufer sowie zur
Anderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU, ABI. Nr. L 438 vom 08.12.2021 S. 1, handelt,
einem Verbraucher leistet, der Schwierigkeiten bei der Erfiillung seiner finanziellen Verpflichtungen hat
oder haben konnte.

Unwirksame Vereinbarungen

§ 3. Soweit in Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers von den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes abgewichen wird, sind sie unwirksam.

Unentgeltlichkeit von Informationen

§ 4. Wenn dieses Bundesgesetz Informationen fiir Verbraucher vorsieht, sind diese Informationen
unabhéngig von den fiir die Bereitstellung verwendeten Medien unentgeltlich zu erteilen.

Diskriminierungsverbot

§ 5. Durch die fiir die Gewéhrung eines Kredits zu erfiillenden Bedingungen diirfen Verbraucher mit
rechtméfBigem Aufenthalt in der Europédischen Union nicht aufgrund ihrer Staatsangehdrigkeit, ihres
Wohnsitzes oder aus einem der in Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union
genannten Griinde diskriminiert werden, wenn diese Verbraucher in der Europédischen Union einen Kredit
beantragen oder einen entsprechenden Vertrag abschlieen oder abgeschlossen haben. Davon unberiihrt
bleibt die Moglichkeit, unterschiedliche Bedingungen fiir den Zugang zu einem Kredit anzubieten, die
durch objektive Kriterien hinreichend gerechtfertigt sind.

2. Abschnitt
Verbraucherkreditvertrige

Anwendungsbereich
§ 6. (1) Dieser Abschnitt gilt fiir Verbraucherkreditvertriage (Kreditvertrage).

(2) Dieser Abschnitt gilt nicht fiir Kreditvertrége,
1. bei denen der Verbraucher nur mit einer dem Kreditgeber iibergebenen Sache haftet,

2. die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Nebenleistung aus dem Arbeitsverhéltnis zu
einem effektiven Jahreszins unter dem marktiiblichen Zins geschlossen werden,

3. die in Gestalt eines vor einem Gericht oder einer sonstigen staatlichen Einrichtung geschlossenen
Vergleichs oder als dessen Ergebnis geschlossen werden,

4.die mit einem begrenzten Kundenkreis im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen im
Gemeinwohlinteresse geschlossen werden, sei es zinslos oder zu einem niedrigeren als dem
marktiiblichen Zinssatz oder zu anderen, fiir den Verbraucher giinstigeren als den marktiiblichen
Bedingungen,

5. die durch ein Pfandrecht oder ein sonstiges Recht an einer unbeweglichen Sache oder einem
Superidifikat besichert werden,

6. die fiir den Erwerb oder die Erhaltung von Eigentumsrechten an einer unbeweglichen Sache oder
einem bestehenden oder geplanten Superddifikat, einschlieBlich gewerblich oder beruflich
genutzter Raumlichkeiten, bestimmt sind.

(3) Kommt der Verbraucher seinen Verpflichtungen aus dem urspriinglichen Kreditvertrag nicht nach
oder wird er ihnen wahrscheinlich nicht nachkommen, sind fiir Vereinbarungen zwischen dem Kreditgeber
und dem Verbraucher iiber eine Stundung oder iiber Riickzahlungsmodalititen, wenn durch die
Vereinbarung voraussichtlich die Mdglichkeit eines gerichtlichen Verfahrens aufgrund der Nichterfiillung
des Verbrauchers abgewendet wird, und sofern der Verbraucher durch den Abschluss der Vereinbarung im
Vergleich zum urspriinglichen Kreditvertrag nicht schlechter gestellt wird, nur Abs. 2 sowie § 2, § 3, § 8,
§11,§18,§19,§20 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 bis 8, Z 12 und Z 18 sowie Abs. 4, § 21, § 24, §§ 27 bis 29, § 31,
§§ 36 bis 39 und die §§ 42 ff anzuwenden.
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Verbot der Gewihrung nicht angeforderter Kredite

§ 7. Ohne vorherige Anforderung und ausdriickliche Zustimmung durch den Verbraucher ist die
Gewihrung eines Verbraucherkredits nicht zulédssig.

Werbung

§ 8. (1) Werbung fiir Kreditvertrége hat einen klaren und auffallenden Warnhinweis zu enthalten, um
Verbraucher darauf aufmerksam zu machen, dass Kreditaufnahme Geld kostet, wobei die Formulierung
»Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld* oder eine gleichwertige Formulierung zu verwenden ist.

(2) Werden in einer Werbung fiir Kreditvertrage Zinssétze oder sonstige, auf die Kosten eines Kredits
fiir den Verbraucher bezogene Zahlen genannt, so muss die Werbung klar, pragnant und auffallend anhand
eines reprasentativen Beispiels folgende gut lesbare beziehungsweise akustisch gut verstindliche und den
technischen  Einschrinkungen des fiir die Werbung verwendeten Mediums angepasste
Standardinformationen enthalten:

1. den festen oder variablen Sollzinssatz oder den festen und den variablen Sollzinssatz, zusammen
mit Einzelheiten aller fiir den Verbraucher anfallenden, in die Gesamtkosten des Kredits
einbezogenen Kosten,

. den Gesamtkreditbetrag,

. den effektiven Jahreszins,

. gegebenenfalls die Laufzeit des Kreditvertrags und

. gegebenenfalls den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag sowie den Betrag der Raten.
Die in Z4 und 5 genannten Informationen sind bei Werbungen fiir Kreditvertrige mit einem
Gesamtkreditbetrag von weniger als 200 Euro und bei Werbungen fiir Kreditvertrége, bei denen der Kredit
binnen drei Monaten zuriickzuzahlen ist und nur geringe Kosten anfallen, nicht erforderlich.

W AW N

(3) Ist der Abschluss eines Vertrags iiber eine Nebenleistung im Zusammenhang mit dem
Kreditvertrag eine vom Kreditgeber geforderte Voraussetzung dafiir, dass der Kredit iiberhaupt oder nach
den vorgegebenen Vertragsbedingungen gewéhrt wird, und konnen die Kosten der Nebenleistung nicht im
Voraus bestimmt werden, so ist auf die Verpflichtung zum Abschluss jenes Vertrags ebenfalls in klarer,
pragnanter und auffallender Art und Weise in den in Abs. 2 genannten Standardinformationen hinzuweisen.

(4) In besonderen und begriindeten Fillen, in denen das zur Ubermittlung der Standardinformation
nach Abs. 2 verwendete Medium die visuelle Darstellung der Informationen nicht zulésst, ist die in Abs. 2
Z 5 genannte Information nicht erforderlich. In besonderen und begriindeten Fillen, in denen das zur
Ubermittlung der Standardinformation nach Abs.2 verwendete elektronische Medium die visuelle
Darstellung der Informationen in klarer und auffallender Weise nicht zulésst, muss der Verbraucher durch
Klicken, Scrollen oder Wischen auf die in Abs. 2 Z 5 genannten Informationen zugreifen konnen.

(5) Unzulassig ist Werbung fiir Kreditprodukte, in der

1. Verbraucher zur Kreditaufnahme ermutigt werden, indem suggeriert wird, ein Kredit wiirde ihre
finanzielle Situation verbessern;

2. angegeben wird, dass laufende Kreditvertrige oder in Datenbanken eingetragene Kredite geringen
oder keinen Einfluss auf die Bewertung eines Kreditantrags hétten;

3. fdlschlicherweise suggeriert wird, dass ein Kredit die Finanzmittel erhdhen, einen Ersatz fiir
Ersparnisse darstellen oder den Lebensstandard eines Verbrauchers anheben wiirde.

(6) Wenn Kommunikation fiir Werbe- und Marketingzwecke, die Kreditvertrige betrifft, nicht redlich
und eindeutig ist, insbesondere, wenn sie beim Verbraucher falsche Erwartungen in Bezug auf die
Zuginglichkeit oder die Kosten eines Kredits oder den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag weckt
oder irrefiihrend ist, gilt sie als unlautere Geschéftspraxis im Sinn des § 1 UWG.

Allgemeine Informationen

§ 9. (1) Kreditgeber und gegebenenfalls Kreditvermittler haben jederzeit klare und verstindliche
allgemeine Informationen iiber Kreditvertrdge auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datentriger
nach Wahl des Verbrauchers bereitzustellen. Allgemeine Informationen iiber Kreditvertrige, die
Kreditgeber und gegebenenfalls Kreditvermittler in ihren Rdumlichkeiten zur Verfiigung stellen, sind den
Verbrauchern zumindest auf Papier bereitzustellen.

(2) Diese allgemeinen Informationen haben zumindest zu umfassen:

1. die Identitdt, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Urhebers der
Informationen;

2. die Zwecke, fiir die der Kredit verwendet werden kann;
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3. die mogliche Laufzeit des Kreditvertrags;

4. die Arten von angebotenen Sollzinssdtzen mit der Angabe, ob es sich um einen festen oder einen
variablen Zinssatz oder beide handelt, mit einer kurzen Darstellung der Merkmale eines festen und
eines variablen Zinssatzes, einschlieBlich der sich daraus ergebenden Folgen fiir den Verbraucher;

5. ein représentatives Beispiel des Gesamtkreditbetrags, der Gesamtkosten des Kredits fiir den
Verbraucher, des vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrags und des effektiven Jahreszinses;

6. einen Hinweis auf mogliche weitere im Zusammenhang mit einem Kreditvertrag anfallende
Kosten, die nicht in den Gesamtkosten des Kredits fiir den Verbraucher enthalten sind;

7. das Spektrum der verschiedenen mdglichen Optionen fiir die Riickzahlung des Kredits an den
Kreditgeber einschlieBlich Anzahl, Periodizitdt und Hohe der regelméBigen Riickzahlungsraten;

8. eine Beschreibung der fiir eine vorzeitige Riickzahlung unmittelbar geltenden Bedingungen;

9. eine Beschreibung des Riicktrittsrechts;

10. Angaben zu den Nebenleistungen, die der Verbraucher als Voraussetzung dafiir erwerben muss,
dass der Kredit iiberhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewahrt wird, und
gegebenenfalls eine Prézisierung, dass die Nebenleistungen von einem anderen Anbieter als dem
Kreditgeber erworben werden kdnnen; und

11. einen allgemeinen Warnhinweis beziiglich moglicher Konsequenzen der Nichteinhaltung der mit
dem Kreditvertrag verbundenen Verpflichtungen.

Vorvertragliche Informationspflichten

§ 10. (1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot gebunden ist,
muss der Kreditgeber dem Verbraucher diejenigen klaren und verstidndlichen vorvertraglichen
Informationen zur Verfiigung stellen, die der Verbraucher bendtigt, um verschiedene Angebote zu
vergleichen und eine fundierte Entscheidung dariiber zu treffen, ob er auf der Grundlage der vom
Kreditgeber angebotenen Konditionen und gegebenenfalls der vom Verbraucher gedufBlerten Praferenzen
und vorgelegten Auskiinfte einen Kreditvertrag schlieen will.

(2) Fiir die Mitteilung der vorvertraglichen Informationen ist das Formular nach Anhang I
(,,Europdische Standardinformationen fiir Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz*) auf Papier
oder einem anderen dauerhaften Datentrdger nach Wahl des Verbrauchers zu verwenden, und alle
Informationen sind in diesem Formular in gleicher Weise hervorzuheben. Mit der Ubermittlung des
Formulars nach Anhang I gelten die spezifischen Informationspflichten des Kreditgebers nach diesem
Absatz als erfiillt.

(3) Die vorvertraglichen Informationen (Abs. 1) haben alle folgenden Angaben, die in auffallender Art
und Weise im ersten Teil des Formulars nach Anhang I auf einer Seite darzustellen sind, zu enthalten:
. die Identitdt des Kreditgebers sowie gegebenenfalls des beteiligten Kreditvermittlers;
. den Gesamtkreditbetrag;
. die Laufzeit des Kreditvertrags;

. den Sollzinssatz oder alle Sollzinssitze, falls unter verschiedenen Umstdnden unterschiedliche
Sollzinssitze gelten;

. den effektiven Jahreszins und den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag;

6. bei verbundenen Kreditvertrigen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und ihr
Barzahlungspreis;

7. die Kosten bei Zahlungsverzug, das heifit den Zinssatz, der im Verzugsfall Anwendung findet, und
die Art und Weise seiner Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;

8. den Betrag, die Anzahl und die Periodizitit der vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen und
gegebenenfalls die Reihenfolge, in der die Zahlungen auf verschiedene ausstehende Restbetrige,
fiir die unterschiedliche Sollzinssétze gelten, zum Zweck der Riickzahlung angerechnet werden;

9. einen Warnhinweis iiber die Folgen ausbleibender oder verspéteter Zahlungen;
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Riicktrittsrechts und gegebenenfalls die Riicktrittsfrist;
11. das Bestehen eines Rechts auf vorzeitige Riickzahlung und gegebenenfalls die Informationen zum
Anspruch des Kreditgebers auf Entschddigung;
12. die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kreditgebers sowie gegebenenfalls
die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des beteiligten Kreditvermittlers.

AW N =

9,1

(4) Wenn die Darstellung der in Abs. 3 angefiihrten Informationen in auffallender Art und Weise auf
einer Seite nicht mdglich ist, sind sie im ersten Teil des Formulars nach Anhang I auf héchstens zwei
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Seiten darzustellen; die in Abs. 3 Z 1 bis 7 angefiihrten Informationen sind in diesem Fall auf der ersten
Seite des Formulars anzugeben.

(5) Die vorvertraglichen Informationen (Abs. 1) haben weiters folgende Angaben, die nach den in
Abs. 3 angefiihrten Angaben und von diesen erkennbar getrennt darzustellen sind, zu enthalten:

1.
2.
3.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

die Art des Kredits;

die Bedingungen fiir die Inanspruchnahme;

falls unter verschiedenen Umstanden unterschiedliche Sollzinssétze gelten, die Bedingungen fiir
die Anwendung jedes Sollzinssatzes und, soweit vorhanden, Indizes oder Referenzzinssétze, die
auf jeden anfinglichen Sollzinssatz Anwendung finden, sowie die Zeitraume, die Bedingungen
und die Art und Weise der Anpassung jedes Sollzinssatzes;

. sofern ein Kreditvertrag verschiedene Arten der Inanspruchnahme mit unterschiedlichen Gebiihren

oder Sollzinssdtzen vorsieht und der Kreditgeber die Annahme nach Anhang III Teil II Buchstabe
b zugrunde legt, einen Hinweis darauf, dass andere Mechanismen der Inanspruchnahme bei einem
einschliagigen Kreditvertrag zu einem hoheren effektiven Jahreszins fiihren kdnnen;

. gegebenenfalls die Entgelte fiir die Fithrung eines oder mehrerer Pflichtkonten fiir die Buchung

der Zahlungsvorginge und der in Anspruch genommenen Kreditbetrdge, die Entgelte fiir die
Verwendung eines Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungsvorgédnge als auch Abhebungen
getétigt werden konnen, sonstige Entgelte aufgrund des Kreditvertrags und die Bedingungen, unter
denen diese Entgelte gedndert werden konnen;

. ein représentatives Beispiel zur Veranschaulichung des effektiven Jahreszinses und des vom

Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrags, unter Angabe sdmtlicher in die Berechnung des
Jahreszinses einflieBenden Annahmen; hat der Verbraucher dem Kreditgeber seine Wiinsche in
Bezug auf eines oder mehrere Elemente seines Kredits mitgeteilt, beispielsweise in Bezug auf die
Laufzeit des Kreditvertrags und den Gesamtkreditbetrag, sind diese Elemente zu beriicksichtigen;

. falls zutreffend, etwaige vom Verbraucher bei Abschluss des Kreditvertrags zu zahlende

Notargebiihren;

. gegebenenfalls die Verpflichtung, einen mit dem Kreditvertrag zusammenhingenden Vertrag iiber

eine Nebenleistung abzuschlieBen, wenn der Abschluss eines solchen Vertrags zwingende
Voraussetzung dafiir ist, dass der Kredit iberhaupt oder nach vorgesehenen Vertragsbedingungen
gewihrt wird;

. die gegebenenfalls verlangten Sicherheiten;
10.

gegebenenfalls Informationen zur Art der Berechnung der Entschddigung des Kreditgebers im Fall
einer vorzeitigen Riickzahlung;

das Recht des Verbrauchers auf unverziigliche und unentgeltliche Unterrichtung gemaf3 § 19
Abs. 2 iiber das Ergebnis einer Datenbankabfrage zur Priifung seiner Kreditwiirdigkeit;

das Recht des Verbrauchers nach Abs. 11 auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie des
Kreditvertragsentwurfs auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datentriager zu erhalten,
sofern der Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens bereit ist, den Kreditvertrag mit dem
Verbraucher zu schlief3en;

gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten
Datenverarbeitung, einschlielich Profiling, personalisiert worden ist;

gegebenenfalls den Zeitraum, wéhrend dessen der Kreditgeber an die vorvertraglichen
Informationen gebunden ist;

die fir den Verbraucher bestehende Moglichkeit des Zugangs zu einem auflergerichtlichen
Beschwerde- und Schlichtungsverfahren und die Voraussetzungen fiir diesen Zugang;

einen Warnhinweis und eine Erlduterung der rechtlichen und finanziellen Folgen der
Nichteinhaltung der sonstigen mit dem konkreten Kreditvertrag verbundenen Verpflichtungen;

einen Tilgungsplan mit allen Zahlungen und Riickzahlungen wéhrend der Laufzeit des
Kreditvertrags, einschlielich der Zahlungen und Riickzahlungen fiir etwaige Nebenleistungen im
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, die gleichzeitig verkauft werden, wobei die Angaben zu
Zahlungen und Riickzahlungen, falls unter verschiedenen Umstdnden unterschiedliche
Sollzinssdtze gelten, auf angemessenen Erh6hungen des Sollzinssatzes beruhen.

Die in diesem Absatz genannten vorvertraglichen Informationen sind bei Kreditvertrigen mit einem
Gesamtkreditbetrag von weniger als 200 Euro und bei Kreditvertrdgen, bei denen der Kredit binnen drei
Monaten zuriickzuzahlen ist und nur geringe Kosten anfallen, nicht erforderlich.

(6) Die im Formular nach Anhang I enthaltenen Informationen miissen kohérent und gut lesbar sein
sowie den technischen Einschrinkungen des Datentrdgers, auf dem sie dargestellt werden, Rechnung
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tragen. Die Informationen sind auf den verschiedenen Kandlen angemessen und in geeigneter Weise
darzustellen, wobei der Interoperabilitit Rechnung zu tragen ist. Etwaige zusdtzliche Informationen des
Kreditgebers fiir den Verbraucher miissen gut lesbar sein und sind in einem gesonderten Dokument zu
erteilen, das dem Formular nach Anhang I beigefiigt werden kann.

(7) Werden die vorvertraglichen Informationen weniger als einen Tag vor dem Zeitpunkt zur
Verfligung gestellt, zu dem der Verbraucher durch den Kreditvertrag oder das Angebot gebunden ist, hat
der Kreditgeber den Verbraucher an die Moglichkeit, vom Kreditvertrag zuriickzutreten, sowie an das
Verfahren fiir den Riicktritt nach § 25 zu erinnern. Diese Erinnerung ist dem Verbraucher innerhalb eines
Zeitraums von einem bis sieben Tagen nach Abschluss des Kreditvertrags oder gegebenenfalls nach
Abgabe des bindenden Kreditangebots durch den Verbraucher auf Papier oder auf einem anderen im
Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentrdger nach Wahl des Verbrauchers zu iibermitteln.

(8) Wird in dem Kreditvertrag auf einen Referenzwert im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung
(EU) 2016/1011 iiber Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur
Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Anderung der Richtlinien
2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, ABI. Nr. L 171 vom 29.06.2016
S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABIL. Nr. L 306 vom 15.11.2016 S. 43, Bezug genommen, so hat der
Kreditgeber dem Verbraucher in einem eigenen Dokument, das dem Formular nach Anhang I beigefiigt
werden kann, den Namen des Referenzwerts und seines Administrators sowie dessen mogliche
Auswirkungen auf den Verbraucher mitzuteilen.

(9) Bei Ferngesprachen mit Verbrauchern sind die Identitit des Kreditgebers und der geschiftliche
Zweck eines von diesem initiierten Anrufs zu Beginn eines jeden Anrufs klar und verstiandlich ausdriicklich
offenzulegen. Wenn ein Anruf aufgezeichnet wird oder aufgezeichnet werden konnte, hat der Kreditgeber
den Verbraucher davon in Kenntnis zu setzen.

(10) Sofern der Verbraucher dem ausdriicklich zugestimmt hat, miissen ihm bei Ferngesprichen
abweichend von Abs. 5 nur die in Abs. 3 genannten Informationen bereitgestellt werden, bevor er durch
den Fernabsatzvertrag gebunden ist. In diesem Fall hat der Kreditgeber den Verbraucher iiber Art und
Verfiigbarkeit der iibrigen in Abs. 5 genannten Informationen zu informieren und das Formular nach
Anhang I auf einem dauerhaften Datentriger unverziiglich nach Abschluss des Kreditvertrags zur
Verfligung zu stellen.

(11) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher auf dessen Verlangen zusitzlich zum Formular nach
Anhang I unentgeltlich eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs auf Papier oder auf einem anderen
dauerhaften Datentréger zur Verfiigung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt des
Verlangens nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags mit dem Verbraucher bereit ist.

(12) Bei einem Kredit mit Tilgungstrdger muss aus den nach Abs. 1 zur Verfiigung gestellten
vorvertraglichen Informationen klar und pragnant hervorgehen, dass der Kreditvertrag oder der Vertrag
iiber den Tilgungstriager keine Garantie fiir die Riickzahlung des auf Grund des Kreditvertrags in Anspruch
genommenen Gesamtbetrags vorsieht, es sei denn, eine solche Garantie wird ausdriicklich gegeben.

(13) Diein den Abs. 1 bis 12 vorgesehenen Informationspflichten gelten auch fiir den Kreditvermittler,
sofern es sich bei diesem nicht um einen an der Kreditvermittlung nur in untergeordneter Funktion
beteiligten Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringer handelt.

Vorvertragliche Informationen bei Stundungen und Riickzahlungsmodalititen nach § 6 Abs. 3

§ 11. (1) Abweichend von § 10 hat der Kreditgeber bei Vereinbarungen iiber Stundungen und
Riickzahlungsmodalititen nach § 6 Abs. 3 fiir die Mitteilung der vorvertraglichen Informationen das
Formular nach Anhang II (,,Européische Informationen fiir Stundungen und Riickzahlungsmodalititen‘)
auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datentrdger nach Wahl des Verbrauchers zu verwenden.
Die Informationen miissen klar und verstindlich sein, und alle Informationen sind im Formular in gleicher
Weise hervorzuheben. Mit der Ubermittlung des Formulars nach Anhang II gelten die spezifischen
Informationspflichten des Kreditgebers nach diesem Absatz als erfiillt.

(2) Die vorvertraglichen Informationen (Abs. 1) haben alle folgenden Angaben, die in auffallender Art
und Weise im ersten Teil des Formulars nach Anhang II auf einer Seite darzustellen sind, zu enthalten:
1. die Identitdt des Kreditgebers sowie gegebenenfalls des beteiligten Kreditvermittlers;
2. den Gesamtkreditbetrag;
3. die Laufzeit des Kreditvertrags;

4. den Sollzinssatz oder alle Sollzinssétze, falls unter verschiedenen Umstinden unterschiedliche
Sollzinssdtze gelten;

5. den effektiven Jahreszins und den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag;
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6. bei verbundenen Kreditvertrigen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und ihr
Barzahlungspreis;

7. die Kosten bei Zahlungsverzug, das heifit den Zinssatz, der im Verzugsfall Anwendung findet, und
die Art und Weise seiner Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten;

8. den Betrag, die Anzahl und die Periodizitdt der vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen und
gegebenenfalls die Reihenfolge, in der die Zahlungen auf verschiedene ausstehende Restbetrige,
fiir die unterschiedliche Sollzinssétze gelten, zum Zweck der Riickzahlung angerechnet werden;

9. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender oder verspéteter Zahlungen;
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Riicktrittsrechts;
11. das Bestehen eines Rechts auf vorzeitige Riickzahlung und gegebenenfalls die Informationen zum
Anspruch des Kreditgebers auf Entschddigung;
12. die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kreditgebers sowie gegebenenfalls
die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des beteiligten Kreditvermittlers.

(3) Wenn die Darstellung der in Abs. 2 angefiihrten Informationen in auffallender Art und Weise auf
einer Seite nicht mdglich ist, sind sie im ersten Teil des Formulars nach Anhang II auf hochstens zwei
Seiten darzustellen; die in Abs. 2 Z 1 bis 7 angefiihrten Informationen sind in diesem Fall auf der ersten
Seite des Formulars anzugeben.

(4) Die in Abs. 1 genannten vorvertraglichen Informationen haben weiters folgende Angaben, die nach
den in Abs. 2 angefiihrten Angaben und von diesen erkennbar getrennt darzustellen sind, zu enthalten:

1. die Art des Kredits;

2. falls unter verschiedenen Umstédnden unterschiedliche Sollzinssdtze gelten, die Bedingungen fiir
die Anwendung jedes Sollzinssatzes sowie Indizes oder Referenzzinssitze, die auf den
anfanglichen Sollzinssatz Anwendung finden, die vom Zeitpunkt des Abschlusses des
Kreditvertrags an zu zahlenden Entgelte und gegebenenfalls die Bedingungen, unter denen diese
Entgelte gedndert werden konnen;

3. ein représentatives Beispiel zur Veranschaulichung des effektiven Jahreszinses und des vom
Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrags, unter Angabe sdmtlicher in die Berechnung des
Jahreszinses einflieBenden Annahmen;

4. die Bedingungen und das Verfahren zur Beendigung des Kreditvertrags;

5. gegebenenfalls Informationen zur Art der Berechnung der Entschiadigung des Kreditgebers im Fall
einer vorzeitigen Riickzahlung;

6. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Verbraucher jederzeit zur Riickzahlung des gesamten
Kreditbetrags aufgefordert werden kann;

7. einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers auf unverziigliche und unentgeltliche Unterrichtung
gemdl § 19 iiber das Ergebnis einer Datenbankabfrage zur Priifung seiner Kreditwiirdigkeit;

8. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage eciner automatisierten
Datenverarbeitung, einschlieBlich Profiling, personalisiert worden ist;

9. gegebenenfalls den Zeitraum, wéhrend dessen der Kreditgeber an die vorvertraglichen
Informationen gebunden ist;

10. einen Hinweis auf die fiir den Verbraucher bestechende Moglichkeit des Zugangs zu einem
auBlergerichtlichen Beschwerde- und Schlichtungsverfahren und die Voraussetzungen fiir diesen
Zugang;

11. einen Warnhinweis und eine Erlduterung der rechtlichen und finanziellen Folgen der
Nichteinhaltung der sonstigen mit dem konkreten Kreditvertrag verbundenen Verpflichtungen;

12. einen Tilgungsplan mit allen Zahlungen und Riickzahlungen wihrend der Laufzeit des
Kreditvertrags, einschlieBlich der Zahlungen und Riickzahlungen fiir etwaige Nebenleistungen im
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, die gleichzeitig verkauft werden, wobei die Angaben zu
Zahlungen und Riickzahlungen, falls unter unterschiedlichen Umstdnden unterschiedliche
Sollzinssétze gelten, auf angemessenen Erh6hungen des Sollzinssatzes beruhen.

Die in diesem Absatz genannten vorvertraglichen Informationen sind bei Kreditvertrigen mit einem
Gesamtkreditbetrag von weniger als 200 Euro und bei Kreditvertrdgen, bei denen der Kredit binnen drei
Monaten zuriickzuzahlen ist und nur geringe Kosten anfallen, nicht erforderlich.

(5) Die im Formular nach Anhang II enthaltenen Informationen miissen kohérent und gut lesbar sein
sowie den technischen Einschriankungen des Datentrigers, auf dem sie dargestellt werden, Rechnung
tragen. Die Informationen sind auf den verschiedenen Kandlen angemessen und in geeigneter Weise
darzustellen, wobei der Interoperabilitidt Rechnung zu tragen ist.
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(6) Bei Ferngesprachen mit Verbrauchern sind die Identitit des Kreditgebers und der geschiftliche
Zweck eines von diesem initiierten Anrufs zu Beginn eines jeden Anrufs klar und verstiandlich ausdriicklich
offenzulegen. Wenn ein Anruf aufgezeichnet wird oder aufgezeichnet werden konnte, hat der Kreditgeber
den Verbraucher davon in Kenntnis zu setzen.

(7) Sofern der Verbraucher dem ausdriicklich zugestimmt hat, miissen ihm bei Ferngesprichen
abweichend von Abs. 4 nur die in Abs. 2 genannten Informationen bereitgestellt werden, bevor er durch
den Fernabsatzvertrag gebunden ist. In diesem Fall hat der Kreditgeber den Verbraucher iiber Art und
Verfiigbarkeit der iibrigen in Abs. 4 genannten Informationen zu informieren und das Formular nach
Anhang II auf einem dauerhaften Datentriger unverziiglich nach Abschluss des Kreditvertrags zur
Verfiigung zu stellen.

(8) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher auf dessen Verlangen zusétzlich zum Formular nach
Anhang II unentgeltlich eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs zur Verfiigung zu stellen. Dies gilt nicht,
wenn der Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags mit dem
Verbraucher bereit ist.

(9) Die in den Abs. 1 bis 8 vorgesehenen Informationspflichten gelten auch fiir den Kreditvermittler,
sofern es sich bei diesem nicht um einen an der Kreditvermittlung nur in untergeordneter Funktion
beteiligten Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringer handelt.

Angemessene Erliuterungen

§ 12. (1) Der Kreditgeber und gegebenenfalls der Kreditvermittler hat dem Verbraucher angemessene
Erlduterungen zu den angebotenen Kreditvertragen und etwaigen Nebenleistungen zu geben, anhand derer
der Verbraucher beurteilen kann, ob die vorgeschlagenen Kreditvertrdge und die Nebenleistungen seinen
Bediirfnissen und seiner finanziellen Situation gerecht werden. Die Erlduterungen, die kostenlos und vor
Abschluss des Kreditvertrags zu geben sind, miissen Folgendes umfassen:

1. die vorvertraglichen Informationen geméaf § 10 oder § 11 sowie Informationen iiber die Pflichten
des Kreditvermittlers,

2. die Hauptmerkmale des angebotenen Kreditvertrags oder der angebotenen Nebenleistungen,

3. die moglichen spezifischen Auswirkungen des angebotenen Kreditvertrags oder der angebotenen
Nebenleistungen auf den Verbraucher, einschlielich der Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder
Zahlungsausfall des Verbrauchers, und

4. wenn Nebenleistungen mit einem Kreditvertrag gebiindelt werden, ob jeder einzelne Bestandteil
des Pakets einzeln beendet werden kann und welche Folgen dies fiir den Verbraucher hitte.

(2) Bei einem Kredit mit Tilgungstriger muss aus den Erléduterungen hervorgehen, welche Risiken mit
einem solchen Kredit im Vergleich mit einem Ratenkredit verbunden sind. Wird der Vertrag iiber den
Tilgungstrager mit dem Kreditgeber selbst abgeschlossen oder von diesem vermittelt, so miissen diese
Erlauterungen iiberdies eine grafische Darstellung der bisherigen Wertentwicklung des Tilgungstragers
iiber einen Zeitraum, der das vom Verbraucher zu tragende Veranlagungsrisiko anschaulich verdeutlicht,
sowie eine tabellarische prozentmafige und — sofern moglich — auch betragsméBige Darstellung samtlicher
Kosten des Tilgungstriagers enthalten.

(3) Bei einem Fremdwahrungskredit miissen aus den Erlduterungen das mit der anderen Wéhrung
verbundene Wechselkurs- und Zinsédnderungsrisiko sowie alle gegeniiber einem gleichartigen Kredit in
Euro zusidtzlich anfallenden Kosten klar und priagnant hervorgehen. Die Erlduterungen {iiber das
Wechselkurs- und Zinsdnderungsrisiko miissen auch eine grafische Darstellung der Entwicklung des
Wechselkurses im Verhéltnis zum Euro seit dessen Bestehen, hochstens aber fiir die letzten zehn Jahre, bei
einem Kredit ohne festen Sollzinssatz eine grafische Darstellung der Entwicklung des fiir Anderungen des
Sollzinssatzes mafBgeblichen Referenzzinssatzes seit dessen Verdffentlichung, hochstens aber fiir die
letzten zehn Jahre, sowie ein Rechenbeispiel enthalten, in dem unter Zugrundelegung der
Schwankungsneigung der anderen Wéhrung die Risiken des Fremdwéhrungskredits anschaulich
verdeutlicht werden.

(4) Bei einem Kredit mit variablem Sollzinssatz muss das damit verbundene Zinsédnderungsrisiko aus
den Erlauterungen hervorgehen.

Personalisierte Angebote auf der Grundlage automatisierter Datenverarbeitung

§ 13. Kreditgeber und Kreditvermittler haben den Verbraucher klar und verstindlich zu informieren,
wenn sie ihm ein Angebot unterbreiten, das auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten personalisiert wurde.
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Kopplungs- und Biindelungsgeschifte

§ 14. (1) Ein Kopplungsgeschift ist das Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrags in einem
Paket gemeinsam mit anderen gesonderten Finanzprodukten oder -dienstleistungen, bei dem der
Kreditvertrag nicht separat von dem Verbraucher abgeschlossen werden kann.

(2) Kopplungsgeschifte sind aufler den in Abs. 3 und 4 genannten Féllen unzuléssig.

(3) Der Kreditgeber kann vom Verbraucher die Eréffnung oder Fithrung eines Zahlungs- oder
Sparkontos verlangen, wenn der einzige Zweck eines solchen Kontos einer der folgenden ist:

1. die Ansammlung von Kapital fiir die Riickzahlung des Kredits;

2. die Bedienung des Kredits;

3. die Zusammenlegung von Mitteln, um den Kredit zu erhalten;

4. die Leistung einer zusétzlichen Sicherheit fiir den Kreditgeber fiir den Fall eines Zahlungsausfalls.

4) Der  Kreditgeber kann  vom  Verbraucher  unter  Beriicksichtigung  von
VerhiltnismaBigkeitserwdgungen verlangen, eine einschldgige Versicherung im Zusammenhang mit dem
Kreditvertrag abzuschlieBen, muss aber ohne Anderung der Bedingungen des dem Verbraucher
angebotenen Kredits die Versicherungspolice eines anderen als seines bevorzugten Anbieters akzeptieren,
wenn diese eine gleichwertige Garantieleistung wie die vom Kreditgeber angebotene Versicherungspolice
bietet. Kreditgeber und Versicherer haben dem Verbraucher fiir den Vergleich von Versicherungsangeboten
im Zusammenhang mit Kreditvertrigen mindestens drei Tage einzurdumen, ohne dass diese Angebote
gedndert werden, damit der Verbraucher mehr Zeit hat, um vor dem Abschluss einer Versicherungspolice
nach diesem Absatz die Angebote zu vergleichen. Dariiber ist der Verbraucher zu informieren. Der
Verbraucher kann vor Ablauf dieser Frist von drei Tagen eine Versicherungspolice abschlieBen, wenn er
dies ausdriicklich wiinscht.

(5) Fir die Zwecke einer Versicherungspolice im Zusammenhang mit einem Kreditvertrag diirfen
personenbezogene Daten iiber die Diagnose onkologischer Erkrankungen des Verbrauchers nicht
verwendet werden, wenn die Beendigung der medizinischen Behandlung mindestens fiinf Jahre zuriickliegt
und die frithere Erkrankung aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse keine relevante Erh6hung der Gefahr
bewirkt; wenn die medizinische Behandlung vor mehr als 15 Jahren beendet wurde, diirfen diese Daten
jedenfalls nicht verwendet werden.

(6) Abs. 1 bis 4 beriihren die Zuldssigkeit von Biindelungsgeschiften nicht. Ein Biindelungsgeschaft
ist das Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrags in einem Paket gemeinsam mit anderen
gesonderten Finanzprodukten oder -dienstleistungen, bei dem der Kreditvertrag separat von dem
Verbraucher abgeschlossen werden kann, jedoch nicht zwangsldufig zu den gleichen Bedingungen, zu
denen er mit den anderen Produkten oder Dienstleistungen gebiindelt angeboten wird.

Angenommene Zustimmung

§ 15. (1) Die Zustimmung des Verbrauchers zum Abschluss eines Kreditvertrags oder zum Erwerb
von Nebenleistungen liegt nicht vor, wenn der Kreditvertrag oder die Nebenleistungen durch
voreingestellte Optionen, etwa durch bereits angekreuzte Késtchen, angeboten werden. Der Verbraucher
kann aber die Wirksamkeit der Vereinbarung durch nachtrigliche Zustimmung jederzeit herbeifiihren.

(2) Werden Kreditvertrage oder Nebenleistungen unter Verwendung von Kistchen angeboten, muss
der Kreditgeber oder Kreditvermittler sicherstellen, dass die Zustimmung des Verbrauchers zum Abschluss
des Kreditvertrags oder zum Erwerb der Nebenleistung durch eine unmissverstiandliche und eindeutige
bestitigende Handlung erteilt wird, mit der der Verbraucher freiwillig, fiir den konkreten Fall in
informierter Weise und unmissverstandlich sein Einverstindnis mit dem Inhalt und dem Wesensgehalt des
durch das Késtchen vermittelten Angebots bekundet.

Standards fiir Beratungsdienstleistungen

§ 16. (1) Unter Beratungsdienstleistungen ist die Erteilung individueller Empfehlungen an einen
Verbraucher in Bezug auf ein oder mehrere Geschifte im Zusammenhang mit Kreditvertrigen zu verstehen.
Beratungsdienstleistungen sind von der Gewéhrung eines Kredits und von der in § 2 Abs. 12 genannten
Kreditvermittlungstétigkeit zu unterscheiden.

(2) Kreditgeber und Kreditvermittler haben den Verbraucher im Zusammenhang mit einem
entsprechenden Geschéft ausdriicklich dariiber zu informieren, ob Beratungsdienstleistungen fiir den
Verbraucher erbracht werden oder erbracht werden kdnnen.

(3) Vor der Erbringung von Beratungsdienstleistungen oder vor dem Abschluss eines Vertrags fiir die
Erbringung derartiger Dienstleistungen haben Kreditgeber und Kreditvermittler dem Verbraucher folgende
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Informationen auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datentrdger nach Wahl des Verbrauchers zu
erteilen:
1. eine Angabe, ob sich die Empfehlung nur auf ihre eigene Produktpalette oder eine groflere Auswahl
von Produkten auf dem Markt geméf Abs. 4 Z 3 bezicht;
2. gegebenenfalls eine Angabe iiber das vom Verbraucher fiir die Beratungsdienstleistungen zu
zahlende Entgelt bzw. — wenn sich der Betrag zum Informationszeitpunkt nicht feststellen ldsst —
die fiir seine Berechnung verwendete Methode.

Die in Z1 und 2 genannten Informationen kénnen dem Verbraucher in Form von zusétzlichen
vorvertraglichen Informationen gemaf3 § 10 Abs. 6 zweiter Satz erteilt werden.

(4) Erbringen Kreditgeber oder Kreditvermittler Beratungsdienstleistungen fiir Verbraucher, so haben
sie

1. die erforderlichen Informationen iliber die finanzielle Situation, Priferenzen und Ziele des
Verbrauchers im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag einzuholen, damit sie fiir den Verbraucher
geeignete Kreditvertrage empfehlen konnen,

2. die finanzielle Situation und die Bediirfnisse des Verbrauchers auf der Grundlage der
Informationen nach Z 1, die zum Zeitpunkt der Bewertung aktuell sein miissen, unter
Zugrundelegung realistischer Annahmen beziiglich der Risiken fiir die finanzielle Situation des
Verbrauchers wahrend der Laufzeit des empfohlenen Kreditvertrags zu bewerten,

3. eine ausreichende Zahl von Kreditvertrdgen aus ihrer Produktpalette einzubeziehen und auf dieser
Grundlage einen oder mehrere geeignete Kreditvertrige aus dieser Produktpalette unter
Berticksichtigung der Bediirfnisse, der finanziellen Situation und der personlichen Umstinde des
Verbrauchers zu empfehlen;

4. im besten Interesse des Verbrauchers zu handeln,

5. dem Verbraucher eine Aufzeichnung der abgegebenen Empfehlung auf Papier oder auf einem
anderen im Vertrag fiir die Erbringung von Beratungsdienstleistungen benannten dauerhaften
Datentridger nach Wahl des Verbrauchers zur Verfiigung zu stellen,

6. den Verbraucher zu warnen, wenn ein Kreditvertrag unter Beriicksichtigung der finanziellen
Situation des Verbrauchers mdglicherweise ein spezifisches Risiko fiir den Verbraucher birgt.

Priifung der Kreditwiirdigkeit des Verbrauchers

§ 17. (1) Vor Abschluss eines Kreditvertrags hat der Kreditgeber eine eingehende Priifung der
Kreditwiirdigkeit des Verbrauchers vorzunechmen, um im Interesse des Verbrauchers unverantwortliche
Kreditvergabepraktiken und Uberschuldung zu verhindern. Dabei sind die fiir die Priifung der Aussichten,
dass der Verbraucher seinen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nachkommt, relevanten Faktoren in
angemessener Form zu beriicksichtigen. Wird der Kreditantrag durch mehrere Verbraucher gemeinsam
gestellt, ist die nach dem ersten Satz im Interesse des Verbrauchers durchzufithrende Priifung der
Kreditwiirdigkeit auf der Grundlage der gemeinsamen Riickzahlungsfdhigkeit der Verbraucher
durchzufiihren.

(2) Die Priifung der Kreditwiirdigkeit ist auf der Grundlage einschldgiger und genauer Informationen
iiber Einkommen und Ausgaben des Verbrauchers sowie andere finanzielle und wirtschaftliche Umstiande
vorzunehmen, die erforderlich sind und in einem angemessenen Verhéltnis zu der Art, der Laufzeit, der
Hohe und den Risiken des Kredits fiir den Verbraucher stehen. Zu diesen Informationen kénnen Belege
iiber Einkommen oder andere Quellen fiir die Riickzahlung, Informationen iiber Vermdgenswerte und
Verbindlichkeiten oder Informationen iiber andere finanzielle Verpflichtungen zdhlen. Diese Informationen
diirfen keine besonderen Kategorien von Daten geméll Art. 9 Abs.1 DSGVO umfassen. Diese
Informationen sind aus einschléigigen internen oder externen Quellen, einschlieBlich des Verbrauchers, und
erforderlichenfalls durch Abfrage einer Datenbank nach § 18 einzuholen; soziale Netzwerke gelten nicht
als solche externen Quellen. Die eingeholten Informationen sind in angemessener Weise,
erforderlichenfalls durch Einsichtnahme in unabhingig tiberpriifbare Unterlagen, zu iiberpriifen.

(3) Der Kreditvermittler hat dem Kreditgeber die vom Verbraucher erhaltenen erforderlichen Angaben
im Einklang mit der DSGVO korrekt zu iibermitteln.

(4) Der Kreditgeber hat Verfahren fiir die Priifung der Kreditwiirdigkeit nach Abs. 1 festzulegen und
diese Verfahren zu dokumentieren und beizubehalten. Der Kreditgeber hat die in Abs. 2 genannten
Informationen zu dokumentieren und aufzubewahren.

(5) Umfasst die Kreditwiirdigkeitspriifung eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten, kann der Verbraucher das Eingreifen einer Person aufseiten des Kreditgebers verlangen und
erwirken. Er ist insbesondere berechtigt,
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1. klare und verstdndliche Erlduterungen zu der Kreditwiirdigkeitspriifung, einschlielich der Logik
und der Risiken der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sowie ihrer Bedeutung
fiir die Entscheidung und ihrer Auswirkungen auf sie, vom Kreditgeber zu erhalten,

2. dem Kreditgeber den eigenen Standpunkt darzulegen, und

3. eine Uberpriifung der Kreditwiirdigkeitspriifung und der Entscheidung iiber die Kreditgewihrung
durch den Kreditgeber zu erreichen.

Uber diese Rechte hat der Kreditgeber den Verbraucher zu informieren.

(6) Der Kreditgeber darf den Kredit nur dann bereitstellen, wenn aus der Priifung der Kreditwiirdigkeit
hervorgeht, dass es wahrscheinlich ist, dass der Verbraucher die Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag in
der vereinbarten Weise erfiillen wird, wobei relevante Faktoren im Sinne von Abs. 1 zu beriicksichtigen
sind.

(7) Sofern Kreditgeber und Verbraucher iibereinkommen, den Gesamtkreditbetrag nach Abschluss des
Kreditvertrags zu dndern, hat der Kreditgeber die Kreditwiirdigkeit des Verbrauchers vor jeder deutlichen
Erhohung des Gesamtkreditbetrags auf der Grundlage aktualisierter Informationen erneut zu priifen.

(8) Wird ein Kreditantrag abgelehnt, so hat der Kreditgeber den Verbraucher unverziiglich iiber die
Ablehnung zu informieren und ihn gegebenenfalls an leicht zugingliche Schuldnerberatungsdienste zu
verweisen. Wurde die Kreditwiirdigkeitspriifung auf eine automatisierte Verarbeitung von Daten (Abs. 5)
gestiitzt, ist der Kreditgeber verpflichtet, den Verbraucher iiber diesen Umstand, iiber das Recht des
Verbrauchers auf eine Priifung durch eine Person und iiber das Verfahren zur Anfechtung der Entscheidung
zu informieren.

(9) Nach Abschluss des Kreditvertrags kann der Kreditgeber den Kreditvertrag nicht nachtraglich mit
der Begriindung, dass die Priifung der Kreditwiirdigkeit nicht ordnungsgemél durchgefiihrt wurde,
widerrufen oder zum Nachteil des Verbrauchers dndern, es sei denn, es ist nachgewiesen, dass der
Verbraucher die dem Kreditgeber bereitzustellenden Informationen nach Abs. 2 wissentlich vorenthalten
oder gefilscht hat.

Pflichten der Anbieter von Datenbanken

§18. (1) Bei grenziiberschreitenden Krediten ist der Zugang zu Offentlichen oder privaten
Datenbanken, die zur Bewertung der Kreditwiirdigkeit des Verbrauchers verwendet werden, ohne
Diskriminierung auch Kreditgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Européischen Union zu gewéhren. Der
Zugang zu diesen Datenbanken ist nur solchen Kreditgebern zu gewihren, die unter der Aufsicht der
nationalen zustdndigen Behorde stehen und die die Gewihr dafiir bieten, dass sie die DSGVO in vollem
Umfang einhalten.

(2) Datenbanken nach Abs. 1, die Informationen iiber Verbraucherkreditvertrdge enthalten, miissen
zumindest Informationen iiber Zahlungsriickstinde von Verbrauchern bei der Riickzahlung von Krediten,
die Art des Kredits und die Identitét des Kreditgebers enthalten.

(3) Fiir die Zwecke von Kreditvertragen haben Anbieter von Datenbanken iiber Verfahren zu verfiigen,
mit denen sichergestellt wird, dass die in ihren Datenbanken enthaltenen Informationen aktuell und
zutreffend sind. Anbieter von Datenbanken haben Verbraucher innerhalb von 30 Tagen nach der Eintragung
von etwaigen Riickstdnden bei der Kreditriickzahlung in die Datenbank iiber ihre Rechte nach der DSGVO
zu informieren.

(4) Fir Zwecke von Kreditvertragen haben Anbieter von Datenbanken iiber Beschwerdeverfahren zu
verfiigen, um den Verbrauchern die Anfechtung des Inhalts von Datenbanken, einschlieBlich
Informationen, die Dritte aus diesen Datenbanken erhalten konnen, zu erleichtern.

Pflichten im Zusammenhang mit der Abfrage von Datenbanken

§ 19. (1) Kreditgeber und Kreditvermittler diirfen weder besondere Kategorien von Daten gemél
Art. 9 Abs.1 DSGVO noch verarbeitete personenbezogene Daten aus sozialen Netzwerken, die
moglicherweise in den in § 18 genannten Datenbanken enthalten sind, verarbeiten.

(2) Wird ein Kreditantrag auf Grund einer Abfrage einer Datenbank nach § 18 abgelehnt, so hat der
Kreditgeber den Verbraucher unverziiglich und unentgeltlich iiber das Ergebnis dieser Abfrage und iiber
die Einzelheiten der konsultierten Datenbank sowie iiber die beriicksichtigten Datenkategorien zu
informieren.

Zwingende Angaben in Kreditvertrigen

_§20. (1) Unbeschadet der Wirksamkeit des Rechtsgeschifts sind Kreditvertrige und etwaige
Anderungen dieser Vertrage auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datentrager zu erstellen. Der
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Kreditgeber hat allen Vertragsparteien unverziiglich nach Vertragsabschluss eine Kopie des Kreditvertrags
zur Verfligung zu stellen.

(2) Im Kreditvertrag ist klar und prégnant Folgendes anzugeben:

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

die Art des Kredits;

die Identitit, die Anschriften, die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen der Vertragsparteien
sowie gegebenenfalls die Identitit und die Anschrift des beteiligten Kreditvermittlers;

. der Gesamtkreditbetrag und die Bedingungen fiir die Inanspruchnahme;
. die Laufzeit des Kreditvertrags;
.bei verbundenen Kreditvertrigen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und ihr

Barzahlungspresis;

. der Sollzinssatz oder alle Sollzinssitze, falls unter verschiedenen Umstinden unterschiedliche

Sollzinssdtze gelten, die Bedingungen fiir die Anwendung jedes Sollzinssatzes und, soweit
vorhanden, Indizes oder Referenzzinssitze, die auf jeden anfénglichen Sollzinssatz Anwendung
finden, sowie die Zeitrdume, die Bedingungen und die Art und Weise der Anpassung jedes
Sollzinssatzes;

. der effektive Jahreszins und der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag, berechnet zum

Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags, und Angabe aller in diese Berechnung einflieBenden
Annahmen;

. der Betrag, die Anzahl und die Periodizitit der vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen und

gegebenenfalls die Reihenfolge, in der die Zahlungen auf verschiedene ausstehende Restbetrige,
fiir die unterschiedliche Sollzinssétze gelten, zum Zweck der Riickzahlung angerechnet werden;

. im Fall der Kredittilgung bei einem Kreditvertrag mit fester Laufzeit das Recht des Verbrauchers,

auf Verlangen kostenlos und zu jedem beliebigen Zeitpunkt wéhrend der Gesamtlaufzeit des
Kreditvertrags eine Aufstellung in Form eines Tilgungsplans zu erhalten (§ 22);

sofern die Zahlung von Entgelten und Zinsen ohne Kapitaltilgung vorgesehen ist, eine Aufstellung
der Zeitriume und Bedingungen fiir die Zahlung der Sollzinsen und der damit verbundenen
wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Gebiihren;

gegebenenfalls die Entgelte fiir die Fiihrung eines oder mehrerer Pflichtkonten fiir die Buchung

der Zahlungsvorginge und der in Anspruch genommenen Kreditbetrdge, die Entgelte fiir die

Verwendung eines Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungsvorginge als auch Abhebungen

getétigt werden konnen, sonstige Entgelte auf Grund des Kreditvertrags und die Bedingungen,

unter denen diese Entgelte geéindert werden kdnnen;

der Verzugszinssatz geméll der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags geltenden

Regelung und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende

Verzugskosten;

ein Warnhinwesis tliber die Folgen ausbleibender oder verspéteter Zahlungen;

gegebenenfalls ein Hinweis auf anfallende Notariatsgebiihren;

gegebenenfalls die verlangten Sicherheiten und Versicherungen;

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Riicktrittsrechts sowie gegebenenfalls die Riicktrittsfrist

und sonstige Modalitéiten fiir die Ausiibung des Riicktrittsrechts, einschlieBlich des gemil § 25

Abs. 4 erster Satz fiir die Mitteilung zu verwendenden dauerhaften Datentrégers, Angaben zur

Verpflichtung des Verbrauchers nach § 25 Abs. 5 erster Satz, das in Anspruch genommene Kapital

und die Zinsen zuriickzuzahlen, und die Hohe der Zinsen pro Tag;

die Art des dauerhaften Datentrégers, die der Verbraucher fiir den Erhalt folgender Informationen

auswihlt:

a) gegebenenfalls die Erinnerung nach § 10 Abs. 7;

b) die in § 23 genannten Informationen;

¢) die Informationen iiber die Anderung des Sollzinssatzes gemif § 24 Abs. 1;

d) gegebenenfalls die Informationen gemaf § 33 und § 34 und

e) gegebenenfalls die Informationen iiber die Beendigung eines auf unbestimmte Zeit
geschlossenen Kreditvertrags geméal § 27;

gegebenenfalls Informationen {iber die aus § 26 erwachsenden Rechte und iiber die Bedingungen

fiir die Ausiibung dieser Rechte;

ein Hinweis auf das Recht auf vorzeitige Riickzahlung gemaf § 29, das Verfahren fiir die vorzeitige

Riickzahlung und gegebenenfalls Informationen iiber den Anspruch des Kreditgebers auf
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Entschddigung sowie eine transparente und verstindliche Erlduterung, wie die Entschddigung, die
der Verbraucher dem Kreditgeber schuldet, zu berechnen ist;

20. das einzuhaltende Verfahren fiir die Ausiibung des Rechts auf Kiindigung des Kreditvertrags;

21.die fir den Verbraucher bestehende Moglichkeit des Zugangs zu einem auflergerichtlichen
Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren und die Voraussetzungen fiir diesen Zugang;

22. gegebenenfalls weitere Vertragsbedingungen;
23. der Name und die Anschrift der zustindigen Aufsichtsbehorde;

24. die einschldgigen Kontaktdaten von Anbietern von Schuldnerberatungsdiensten und eine
Empfehlung an den Verbraucher, sich im Fall von Riickzahlungsschwierigkeiten an diese Anbieter
zu wenden.

(3) Die in Abs. 2 genannten Informationen miissen gut lesbar sein und technischen Einschrankungen
des Datentrédgers, auf dem sie dargestellt werden, Rechnung tragen sowie auf den verschiedenen Kanélen
angemessen und in geeigneter Weise dargestellt werden.

(4) Bei einem Kredit mit Tilgungstréager ist in den Kreditvertrag zusétzlich zu den Informationen nach
Abs. 2 eine klare und prdgnante Erkldrung aufzunehmen, aus der hervorgeht, dass im Besonderen der
Kreditvertrag oder der Vertrag iiber den Tilgungstrager keine Garantie fiir die Riickzahlung des auf Grund
des Kreditvertrags in Anspruch genommenen Gesamtbetrags vorsieht, es sei denn, eine solche Garantie
wird ausdriicklich gegeben. Dies gilt nicht bei Kreditvertragen mit einem Gesamtkreditbetrag von weniger
als 200 Euro und bei Kreditvertrdgen, bei denen der Kredit binnen drei Monaten zuriickzuzahlen ist und
nur geringe Kosten anfallen.

(5) Bei den nachstehend angefiihrten Méngeln im Kreditvertrag gilt Folgendes:

1. Enthilt der Kreditvertrag keine Angaben zum Sollzinssatz, zum effektiven Jahreszins oder zu dem
vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag, so gilt der in § 1000 Abs. 1| ABGB genannte
Zinssatz als vereinbarter Sollzinssatz, sofern nicht ein niedrigerer Sollzinssatz vereinbart war. Bei
einem Ratenkredit hat der Kreditgeber die dadurch verminderten Teilzahlungen zu berechnen und
dem Verbraucher bekanntzugeben.

2. Ist im Kreditvertrag der effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so gilt ein Sollzinssatz als
vereinbart, der dieser Angabe unter Beriicksichtigung der sonstigen Vertragsinhalte entspricht. Z 1
zweiter Satz gilt entsprechend.

3. Enthélt der Kreditvertrag keine Angaben zu den Bedingungen, unter denen der Sollzinssatz oder
sonstige Entgelte gedndert werden konnen, so kann der Kreditgeber solche Anderungen zum
Nachteil des Verbrauchers nicht vornehmen.

4. Enthdlt der Kreditvertrag keine Angaben zum Recht auf vorzeitige Riickzahlung oder zum
Anspruch auf Entschidigung, so kann der Kreditgeber keine Entschadigung verlangen.

Die in Z 1 bis 4 genannten Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn der Verbraucher die im Kreditvertrag
fehlenden oder unrichtig angegebenen Informationen den spéteren vertraglichen Vereinbarungen
entsprechend bereits im Rahmen der vorvertraglichen Information nach § 10 Abs. 1 erhalten hat.

Wohlverhaltensregeln in Bezug auf die Vergabe von Verbraucherkrediten

§ 21. (1) Kreditgeber und Kreditvermittler haben unter Beriicksichtigung der Rechte und Interessen
der Verbraucher bei Ausiibung folgender Tétigkeiten ehrlich, redlich, transparent und professionell zu
handeln:

1. bei der Gestaltung von Kreditprodukten,

2. bei der Werbung fiir Kreditprodukte gemaf § 8,

3. bei der Gewéhrung, Vermittlung oder Erleichterung der Gewéhrung von Krediten,
4. bei der Erbringung von Beratungsdienstleistungen,

5. bei der Erbringung von Nebenleistungen fiir Verbraucher sowie

6. bei der Ausfiihrung des Kreditvertrags.

(2) Bei den in Abs. 1 Z 3 und 4 genannten Tétigkeiten haben sich Kreditgeber und Kreditvermittler
auf Informationen iiber die Umstinde des Verbrauchers und von diesem mitgeteilten konkreten
Bediirfnissen sowie auf realistische Annahmen beziiglich der Risiken fiir die Situation des Verbrauchers
wihrend der gesamten Laufzeit des Kreditvertrags, bei den in Abs. 1 Z 4 genannten Tatigkeiten auf die
geméal § 16 Abs. 4 Z 1 erforderlichen Informationen, zu stiitzen.
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Tilgungsplan

§ 22. (1) Bei einem Kreditvertrag mit fester Laufzeit hat der Kreditgeber dem Verbraucher auf dessen
Verlangen kostenlos und zu jedem beliebigen Zeitpunkt wihrend der Gesamtlaufzeit des Kreditvertrags
eine Aufstellung in Form eines Tilgungsplans zur Verfiigung zu stellen.

(2) Aus dem Tilgungsplan muss hervorgehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabstéinden zu leisten
sind und welche Bedingungen fiir diese Zahlungen gelten. In dem Plan sind die einzelnen periodischen
Riickzahlungen nach der Kredittilgung, den nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und gegebenenfalls
allen zuséatzlichen Kosten aufzuschliisseln. Im Fall eines Kreditvertrags, bei dem kein fester Sollzinssatz
vereinbart wurde oder die zusétzlichen Kosten gedndert werden kdnnen, ist im Tilgungsplan klar und
prignant anzugeben, dass die Daten im Tilgungsplan nur bis zur néchsten Anderung des Sollzinssatzes oder
der zusétzlichen Kosten gemifl dem Kreditvertrag Giiltigkeit haben.

Informationen zur Anderung der Bedingungen des Kreditvertrags

§ 23. Vor der Anderung der Bedingungen des Kreditvertrags hat der Kreditgeber dem Verbraucher
folgende Informationen auf Papier oder auf einem anderen im Kreditvertrag benannten dauerhaften
Datentrager mitzuteilen:

1. eine klare Beschreibung der vorgeschlagenen Anderungen und gegebenenfalls des Erfordernisses
des Einverstdndnisses des Verbrauchers oder eine Erlduterung der gesetzlich eingefiihrten
Anderungen;

2. den zeitlichen Rahmen fiir die Umsetzung der in Z 1 genannten Anderungen;

3. die Beschwerdemdglichkeiten, die dem Verbraucher gegen die in Z 1 genannten Anderungen zur
Verfiigung stehen;

4. die Frist, innerhalb derer eine solche Beschwerde eingelegt werden kann;

5. die Bezeichnung und die Anschrift der zustindigen Behorde, bei der der Verbraucher diese
Beschwerde einreichen kann.

Anderung des Sollzinssatzes; Kontomitteilung

§ 24. (1) Rechtzeitig bevor eine Anderung des Sollzinssatzes wirksam wird, hat der Kreditgeber den
Verbraucher auf Papier oder einem anderen im Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentréger liber den
angepassten Sollzinssatz, die angepasste Hohe der Teilzahlungen sowie iiber allfillige Anderungen in der
Anzahl oder der Periodizitit der Teilzahlungen zu informieren. Eine Anderung des Sollzinssatzes zum
Nachteil des Verbrauchers wird diesem gegeniiber erst wirksam, wenn ihm der Kreditgeber die
vorgenannten Informationen zur Verfiigung gestellt hat.

(2) Geht die Anderung des Sollzinssatzes auf die Anderung eines Referenzzinssatzes zuriick und wird
der neue Referenzzinssatz rechtzeitig auf geeignetem Weg o6ffentlich zugénglich gemacht, so konnen die
Vertragsparteien einen von Abs. 1 abweichenden Zeitpunkt fiir die Wirksamkeit der Anderung des
Sollzinssatzes vereinbaren. In diesen Fallen muss der Vertrag eine Pflicht des Kreditgebers vorsehen, dem
Verbraucher die Information nach Abs. 1 in regelmaBigen Zeitabstinden zu iibermitteln. AuBerdem muss
der Verbraucher die Hohe des Referenzzinssatzes in den Geschéftsriumen sowie gegebenenfalls auf der
Website und iiber die mobile Anwendung des Kreditgebers einsehen konnen.

(3) Die periodische Zahlungspflicht des Verbrauchers ist bei einer Anderung des Sollzinssatzes so
anzupassen, dass der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag innerhalb der urspriinglich vereinbarten
Laufzeit zur Génze beglichen ist. Eine abweichende Vereinbarung ist zuldssig, wenn sie im Einzelnen
ausgehandelt wird.

(4) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher in jedem ersten Vierteljahr eines Kalenderjahres eine
Kontomitteilung auszuhéndigen, in der zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres zumindest die
einzelnen vom Verbraucher geleisteten Zahlungen, die einzelnen Belastungen sowie die aushaftenden
Salden enthalten sind.

Riicktrittsrecht

§ 25. (1) Der Verbraucher kann von einem Kreditvertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe
von Griinden zuriicktreten. Die Frist fiir die Ausiibung des Riicktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem
der Kreditvertrag abgeschlossen wurde. Erhdlt der Verbraucher die Vertragsbedingungen und die
Informationen gemaB § 20 erst spiter, so beginnt die Frist mit diesem Tag. Die Frist ist jedenfalls gewahrt,
wenn die in Abs. 4 genannte Mitteilung vom Verbraucher vor Fristablauf an den Kreditgeber abgesandt
wird.
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(2) Hat der Verbraucher die Vertragsbedingungen und Informationen gemaf § 20 nicht erhalten, so
endet die Riicktrittsfrist in jedem Fall 12 Monate und 14 Tage nach Abschluss des Kreditvertrags. Dies gilt
nicht, wenn der Verbraucher nicht geméaf3 § 20 Abs. 2 Z 16 tiber sein Riicktrittsrecht belehrt wurde.

(3) Im Fall eines verbundenen Kreditvertrags (§ 26) tiber den Erwerb einer Ware mit Riickgaberecht,
das fiir einen bestimmten Zeitraum von mehr als 14 Kalendertagen die vollstdndige Riickerstattung
einrdumt, verlangert sich die Riicktrittsfrist auf die Dauer des Riickgaberechts.

(4) Der Verbraucher hat den Riicktritt dem Kreditgeber auf Papier oder auf einem anderen im
Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentriger nach Wahl des Verbrauchers mitzuteilen. Der
Kreditgeber muss den Riicktritt jedenfalls gegen sich gelten lassen, sofern die Riicktrittserklarung den
Informationen entspricht, die er selbst dem Verbraucher nach § 20 Abs. 2 Z 16 gegeben hat.

(5) Nach dem Riicktritt hat der Verbraucher dem Kreditgeber unverziiglich, spétestens jedoch binnen
30 Kalendertagen nach Absendung der Riicktrittserkldarung, den ausbezahlten Betrag einschlieBlich der ab
dem Tag der Inanspruchnahme des Kredits bis zum Tag der Riickzahlung des Kapitals aufgelaufenen
Zinsen zuriickzuzahlen. Die Zinsen sind auf der Grundlage des vereinbarten Sollzinssatzes zu berechnen.
Der Kreditgeber hat iiberdies Anspruch auf Ersatz der Zahlungen, die er an 6ffentliche Stellen entrichtet
hat und nicht zuriickverlangen kann; sonstige Entschddigungen hat der Verbraucher nicht zu leisten.

(6) Ubt der Verbraucher sein Riicktrittsrecht aus, so gilt der Riicktritt auch fiir eine Vereinbarung iiber
eine Restschuldversicherung oder eine sonstige Nebenleistung, die im Zusammenhang mit dem
Kreditvertrag vom Kreditgeber selbst oder auf Grund einer Vereinbarung mit dem Kreditgeber von einem
Dritten erbracht wird.

(7) Wenn der Verbraucher nach Abs. 1 zum Riicktritt berechtigt ist, entfdllt ein Recht zum Riicktritt
vom Kreditvertrag gemil3 § 3 Abs. 1 bis 3 Konsumentenschutzgesetz, BGBI. Nr. 140/1979, in der jeweils
geltenden Fassung und besteht kein Riicktrittsrecht nach § 18b Fern- und Auswértsgeschifte-Gesetz.

Verbundene Kreditvertrige

§ 26. (1) Ein verbundener Kreditvertrag ist ein Kreditvertrag, der
1. ganz oder teilweise der Finanzierung eines Vertrags liber die Lieferung bestimmter Waren oder die
Erbringung einer bestimmten Dienstleistung dient und
2. mit dem finanzierten Vertrag objektiv betrachtet eine wirtschaftliche Einheit bildet; von einer
wirtschaftlichen Einheit ist insbesondere dann auszugehen,

a) wenn der Kredit dem Verbraucher vom Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringer selbst
gewihrt wird,

b) wenn sich der Kreditgeber bei dem Marketing, der Vorbereitung oder dem Abschluss des
Kreditvertrags der Mitwirkung des Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringers bedient,

c) wenn im Kreditvertrag ausdriicklich die spezifischen Waren oder die Erbringung einer
spezifischen Dienstleistung angegeben sind oder

d) wenn der Kreditgeber und der Warenlieferant oder Dienstleistungserbringer im Rahmen dieser
Finanzierung zueinander in eine vertragliche Beziehung treten oder miteinander wegen
derartiger Finanzierungen in stindiger Geschéftsverbindung stehen.

(2) Im Fall eines verbundenen Kreditvertrags kann der Verbraucher die Befriedigung des Kreditgebers
verweigern, soweit ihm Einwendungen aus dem Rechtsverhdltnis zum Warenlieferanten oder
Dienstleistungserbringer gegen diesen zustehen und von ihm erfolglos gegen den Warenlieferanten oder
Dienstleistungserbringer geltend gemacht wurden.

(3) Tritt der Verbraucher nach verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften von einem Vertrag iiber die
Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zuriick, so gilt der Riicktritt auch fiir einen
damit verbundenen Kreditvertrag. Der Kreditgeber hat in diesem Fall Anspruch auf Ersatz der Zahlungen,
die er an oOffentliche Stellen entrichtet hat und nicht zuriickfordern kann, nicht aber auf sonstige
Entschddigungen oder Zinsen.

(4) Tritt der Verbraucher gemél § 25 vom Kreditvertrag zuriick, so kann er binnen einer Woche ab
Abgabe der Riicktrittserkldrung von einem Vertrag {iber die Lieferung von Waren oder die Erbringung von
Dienstleistungen zuriicktreten, wenn der Kreditvertrag mit diesem Vertrag im Sinn des Abs. 1 verbunden
ist. Dies gilt nicht, wenn sich die wirtschaftliche Einheit nur aus der Angabe der Waren oder der
Dienstleistung im Kreditvertrag ergibt (Abs. 1 Z 2 lit. ¢).

(5) Die Abs.2 bis 4 gelten nicht fiir Kreditvertrige, die der Finanzierung des Erwerbs von
Finanzinstrumenten dienen.
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Kiindigungsrecht und dhnliche Rechte des Kreditgebers

§ 27. (1) Der Kreditgeber kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Kreditvertrag abweichend
von § 986 Abs. 2 ABGB nur kiindigen, wenn dieses Recht mit dem Verbraucher vereinbart worden ist und
eine zumindest zweimonatige Kiindigungsfrist eingehalten wird. Die Kiindigung muss dem Verbraucher
auf Papier oder einem anderen im Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentrédger zugehen.

(2) Dem Kreditgeber kommt das gesetzliche Auszahlungsverweigerungsrecht nach § 991 ABGB nicht
zu; er kann sich aber vertraglich das Recht vorbehalten, die Auszahlung von Kreditbetrigen, die der
Verbraucher noch nicht in Anspruch genommen hat, aus sachlich gerechtfertigten Griinden zu verweigern.
Beabsichtigt er, von diesem Recht Gebrauch zu machen, so hat er dies dem Verbraucher unverziiglich auf
Papier oder einem anderen im Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentrager unter Angabe der Griinde
mitzuteilen. Die Angabe der Griinde hat zu unterbleiben, soweit dadurch die 6ffentliche Sicherheit oder
Ordnung geféhrdet wiirde.

(3) Hat der Verbraucher seine Schuld in Raten zu zahlen und hat sich der Kreditgeber fiir den Fall der
Nichtzahlung von Teilbetrdgen oder Nebenforderungen das Recht vorbehalten, die sofortige Entrichtung
der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminsverlust), so darf er dieses Recht nur ausiiben, wenn
er selbst seine Leistungen bereits erbracht hat, zumindest eine riickstindige Leistung des Verbrauchers seit
mindestens sechs Wochen fillig ist sowie der Kreditgeber den Verbraucher unter Androhung des
Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat.

Kiindigung durch den Verbraucher

§ 28. Der Verbraucher kann einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Kreditvertrag jederzeit
kiindigen. Fiir die Kiindigung diirfen ihm keine Kosten verrechnet werden. Eine Kiindigungsfrist ist
abweichend von § 986 Abs. 2 ABGB nur dann einzuhalten, wenn sie im Vertrag vereinbart wurde und
einen Monat nicht {ibersteigt.

Vorzeitige Riickzahlung

§29. (1) Der Verbraucher hat jederzeit das Recht auf vorzeitige Riickzahlung. Vorzeitige
Riickzahlung ist die vollstindige oder teilweise Erfilillung der Verbindlichkeiten des Verbrauchers aus
einem Kreditvertrag vor dem in diesem Kreditvertrag vereinbarten Zeitpunkt. Die vorzeitige Riickzahlung
des gesamten Kreditbetrags samt Zinsen gilt als Kiindigung des Kreditvertrags.

(2) Im Fall einer vorzeitigen Riickzahlung hat der Verbraucher das Recht auf eine ErmaBigung der
Gesamtkosten des Kredits fiir den Verbraucher fiir die verbleibende Laufzeit des Vertrags. Bei der
Berechnung dieser ErmaBigung sind alle Kosten zu beriicksichtigen, die dem Verbraucher vom Kreditgeber
auferlegt werden.

(3) Der Kreditgeber kann vom Verbraucher eine angemessene und objektiv gerechtfertigte
Entschddigung fiir die moglicherweise entstandenen, unmittelbar mit der vorzeitigen Riickzahlung
zusammenhéngenden Kosten verlangen. Dies gilt nicht, wenn

1. die vorzeitige Riickzahlung mit einer Versicherungsleistung aus einem Versicherungsvertrag
getétigt wird, der vereinbarungsgemif die Riickzahlung des Kredits gewihrleisten soll,

2. die Riickzahlung in einen Zeitraum féllt, fiir den kein fester Sollzinssatz vereinbart wurde,

3. der vorzeitig zuriickgezahlte Betrag 10 000 Euro innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten
nicht tibersteigt oder

4. der Kredit in Gestalt einer Uberziehungsmoglichkeit gewéhrt worden ist.
(4) Die Entschddigung darf die Zinsen, die der Verbraucher bis zum Ende der Laufzeit des

Kreditvertrags fiir den betreffenden Kreditbetrag hétte zahlen miissen, nicht {ibersteigen. Sie darf {iberdies
hdchstens

1. 0,5% des vorzeitig zuriickgezahlten Kreditbetrags, wenn der Zeitraum zwischen der vorzeitigen
Riickzahlung und dem vereinbarten Ablauf des Kreditvertrags ein Jahr nicht iiberschreitet, und

2. 1% in allen anderen Fillen
betragen.
(5) Bei einem Kredit mit Tilgungstrager muss der Kreditgeber auf Verlangen des Verbrauchers auf ein

vertragliches Recht hinsichtlich der auf den Tilgungstréger zu leistenden Zahlungen insoweit verzichten,
als der Verbraucher den Kredit vorzeitig zurlickzahlt.

Forderungsabtretung

§ 30. Werden die Anspriiche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag abgetreten oder der
Kreditvertrag selbst zuldssigerweise auf einen Dritten iibertragen, so hat der urspriingliche Kreditgeber den
Verbraucher dariiber zu unterrichten, es sei denn, der urspriingliche Kreditgeber tritt mit dem
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Einverstidndnis des Zessionars oder des Vertragsiibernechmers dem Verbraucher gegeniiber nach wie vor als
Kreditgeber auf. Von § 1396 ABGB kann nicht zum Nachteil des Verbrauchers durch Vereinbarung
abgewichen werden.

Zahlungsriickstinde und Nachsichtsmafinahmen

§ 31. (1) Kreditgeber haben je nach Sachlage angemessene Nachsicht walten zu lassen, bevor
Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet werden. Derartige NachsichtsmaBnahmen miissen unter
anderem den individuellen Umstédnden des Verbrauchers Rechnung tragen. Aufer in begriindeten Féllen
sind Kreditgeber nicht verpflichtet, den Verbrauchern wiederholt Nachsichtsmafinahmen anzubieten.

(2) Die in Abs. 1 genannten Nachsichtsmafnahmen

1. kdnnen unter anderem aus einer vollstindigen oder anteiligen Umschuldung eines Kreditvertrags
bestehen;

2. umfassen eine Anderung der geltenden Bedingungen eines Kreditvertrags, die unter anderem
Folgendes umfassen kann:

a) eine Verlidngerung der Laufzeit des Kreditvertrags;
b) eine Anderung der Art des Kreditvertrags;

¢) einen Zahlungsaufschub fiir alle oder einen Teil der Riickzahlungsraten in einem bestimmten
Zeitraum;

d) eine Herabsetzung des Sollzinssatzes;
e) ein Angebot einer Zahlungsunterbrechung;
f) anteilige Riickzahlungen;
g) Wahrungsumrechnungen;
h) einen Teilerlass und eine Schuldenkonsolidierung.
(3) Bei einer Anderung der Bedingungen des Kreditvertrags gemif3 Abs. 2 Z 2 entfillt die Pflicht zur

Durchfiihrung einer Kreditwiirdigkeitspriifung nach § 17, sofern der vom Verbraucher zu zahlende
Gesamtbetrag durch die Anderung des Kreditvertrags nicht deutlich erhdht wird.

(4) Kreditgeber haben Verbraucher, die Schwierigkeiten bei der Erfiillung ihrer finanziellen
Verpflichtungen haben, an Schuldnerberatungsdienste zu verweisen, die fiir den Verbraucher leicht
zugénglich sind.

3. Abschnitt
Uberziehungsmoglichkeiten

Definition und anwendbare Bestimmungen

§ 32. (1) Eine Uberziehungsmoglichkeit ist ein ausdriicklicher Darlehensvertrag, mit dem sich der
Kreditgeber verpflichtet, dem Verbraucher Betriage zur Verfligung zu stellen, die das aktuelle Guthaben auf
dem laufenden Konto des Verbrauchers iiberschreiten.

(2) Fiir Uberziehungsméglichkeiten ist der 2. Abschnitt mit den in Abs. 3 und in den §§ 33 bis 35
geregelten Besonderheiten anzuwenden.

_ (3) Unbeschadet der im 2. Abschnitt vorgesehenen Ausnahmen sind auf alle zins- und gebiihrenfreien
Uberziehungsmoglichkeiten § 8 Abs.2 Z4 und 5, § 10 Abs. 5, § 11 Abs.4 und §20 Abs. 4 nicht
anzuwenden.

Kontoauszug

§ 33. Wird einem Verbraucher ein Kredit in Form einer Uberziehungsméglichkeit eingeriumt, so hat
ihn der Kreditgeber wihrend der gesamten Laufzeit des Kreditvertrags regelmafig, mindestens aber einmal
pro Monat, mittels eines Kontoauszugs auf Papier oder einem anderen im Kreditvertrag benannten
dauerhaften Datentridger zu informieren. Der Kontoauszug hat folgende Einzelheiten zu enthalten:

1. den genauen Zeitraum, auf den sich der Kontoauszug bezieht,

. die in Anspruch genommenen Betrdge und das Datum der Inanspruchnahme,

. den Saldo sowie das Datum des letzten Kontoauszugs,

. den neuen Saldo,

. das jeweilige Datum und den jeweiligen Betrag der Zahlungen des Verbrauchers,
. den angewandten Sollzinssatz,

. etwaige erhobene Entgelte,

~N N W
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8. gegebenenfalls den vom Verbraucher zu zahlenden Mindestbetrag.
Informationen bei Anderung des Sollzinssatzes

§ 34. (1) Rechtzeitig bevor die Erhohung des Sollzinssatzes oder der erhobenen Entgelte wirksam
wird, hat bei einem Kredit in Form einer Uberziehungsméglichkeit der Kreditgeber den Verbraucher auf
Papier oder auf einem anderen im Kreditvertrag benannten dauerhaften Datentréger iiber die Erhdhung zu
informieren. Die Erhéhung des Sollzinssatzes oder der erhobenen Entgelte wird dem Verbraucher
gegentiber erst wirksam, wenn ihm der Kreditgeber die vorgenannten Informationen zur Verfiigung gestellt
hat.

(2) Geht die Anderung des Sollzinssatzes auf die Anderung eines Referenzzinssatzes zuriick und wird
der neue Referenzzinssatz auf geeignetem Weg offentlich zuginglich gemacht, so konnen die
Vertragsparteien einen von Abs. 1 abweichenden Zeitpunkt fiir die Wirksamkeit der Anderung des
Sollzinssatzes vereinbaren, wobei die Information in Form eines Kontoauszugs geméf § 33 zu erteilen ist.
In diesen Féllen muss der Vertrag eine Pflicht des Kreditgebers vorsehen, dem Verbraucher die Information
nach Abs. 1 in regelméBigen Zeitabstdnden zu iibermitteln. AuBerdem muss der Verbraucher die Hohe des
Referenzzinssatzes in den Geschiftsraumen sowie gegebenenfalls auf der Website und iiber die mobile
Anwendung des Kreditgebers einsehen kdnnen.

Kiirzung oder Streichung der Uberziehungsmaoglichkeit

§ 35. (1) Bei einem Kredit in Form einer Uberziehungsm_@glichkeit hat der Kreditgeber zumindest 30
Tage vor dem Tag, an dem eine Kiirzung oder Streichung der Uberziehungsmdglichkeit wirksam wird, den
Verbraucher auf vereinbarte Weise dariiber zu informieren.

(2) Wurde die Uberziehungsmoglichkeit gekiirzt oder gestrichen, hat der Kreditgeber dem
Verbraucher vor Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens ohne zusitzliche Kosten anzubieten,
den tatséchlich in Anspruch genommenen Betrag im Umfang dieser Kiirzung oder Streichung
zuriickzuzahlen, und zwar zu dem fiir die Uberziehungsmoglichkeit geltenden Sollzinssatz in zwolf
gleichen Monatsraten. Der Verbraucher kann sich auch fiir eine frithere Riickzahlung entscheiden.

4. Abschnitt
Uberschreitungen

Definition und anwendbare Bestimmungen

§ 36. (1) Uberschreitung ist eine stillschweigend akzeptierte Uberziehung, bei der der Kreditgeber
dem Verbraucher Betrige zur Verfligung stellt, die das aktuelle Guthaben auf dem laufenden Konto des
Verbrauchers oder die vereinbarte Uberziehungsmoglichkeit iiberschreiten.

(2) Fiir Uberschreitungen sind mit Ausnahme der Bestimmungen dieses Abschnitts nur § 2, § 3, § 6,
§7,818,8 19,830,831, § 39 und §§ 43 bis 46 anzuwenden.

Zwingende Angaben im Vertrag und Informationspflichten

§ 37. (1) Ein Vertrag iiber die Eroffnung ecines laufenden Kontos, der dem Verbraucher die
Moglichkeit der Uberschreitung einrdumt, muss Informationen iiber diese Mdglichkeit, iiber den
Sollzinssatz, {iber die Bedingungen fiir die Anwendung des Sollzinssatzes, iiber etwaige Indizes oder
Referenzzinssitze, die auf den anfianglichen Sollzinssatz Anwendung finden, iiber die vom Zeitpunkt des
Abschlusses des Kreditvertrags an zu zahlenden Entgelte und gegebenenfalls iiber die Bedingungen, unter
denen diese Entgelte gedndert werden konnen, enthalten. Der Kreditgeber hat dem Verbraucher diese
Informationen in jedem Fall in regelméfBigen Abstinden auf Papier oder einem anderen im Vertrag iiber
die Eroffnung eines laufenden Kontos benannten dauerhaften Datentriger nach Wahl des Verbrauchers zur
Verfiigung zu stellen.

(2) Unbeschadet des § 8 Abs. 3 Verbraucherzahlungskontogesetz — VZKG, BGBL. I Nr. 35/2016, hat
der Kreditgeber den Verbraucher im Fall einer erheblichen Uberschreitung, die mehr als einen Monat
andauert, unverziiglich auf Papier oder einem anderen im Vertrag iiber die Er6ffnung eines laufenden
Kontos benannten dauerhaften Datentrdger nach Wahl des Verbrauchers iiber alles Folgende zu
informieren:

1. das Vorliegen einer Uberschreitung,

2. den betreffenden Betrag,

3. den Sollzinssatz,

4. allféllige Vertragsstrafen, Entgelte oder Verzugszinsen,
5. den Riickzahlungstermin.
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(3) Im Fall einer regelmiBigen Uberschreitung hat der Kreditgeber dem Verbraucher, sofern
vorhanden, Beratungsdienstleistungen  anzubieten und den  Verbraucher kostenfrei an
Schuldnerberatungsdienste zu verweisen.

Kiirzung oder Streichung der Uberschreitung

§ 38. (1) Bei einem Kredit in Form einer Uberschreitung hat der Kreditgeber zumindest 30 Tage vor
dem Tag, an dem eine Kiirzung oder Streichung der Uberschreitung wirksam wird, den Verbraucher auf
vereinbarte Weise zu informieren, dass die Uberschreitung nicht mehr erlaubt ist oder das
Uberschreitungslimit gekiirzt wird.

(2) Wurde die Uberschreitung gekiirzt oder gestrichen, hat der Kreditgeber dem Verbraucher vor
Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens ohne zusitzliche Kosten anzubieten, den tatséchlich in
Anspruch genommenen Betrag im Umfang dieser Kiirzung oder Streichung zurlickzuzahlen, und zwar zu
dem fiir die Uberschreitung geltenden Sollzinssatz in zwdlf gleichen Monatsraten. Der Verbraucher kann
sich auch fiir eine frithere Riickzahlung entscheiden.

5. Abschnitt
Zahlungsaufschub und sonstige Finanzierungshilfen

Anwendbare Bestimmungen

§ 39. (1) Auf Vertrage, mit denen ein Unternehmer einem Verbraucher einen Zahlungsaufschub oder
eine sonstige Finanzierungshilfe gewéhrt, sind die Bestimmungen des 2. Abschnitts und mit den
nachfolgenden Sonderregelungen anzuwenden.

(2) Uber die im 2. Abschnitt, insbesondere in § 6 Abs. 2 und 3 bereits genannten Ausnahmen hinaus
sind auch folgende Vertridge von der Anwendung des 2. Abschnitts ausgenommen:

1. Vertrdge iiber die wiederkehrende Erbringung von Dienstleistungen oder iiber die Lieferung von
Waren gleicher Art, bei denen der Verbraucher fiir die Dauer der Erbringung oder Lieferung
Teilzahlungen fiir diese Dienstleistungen oder Waren leistet;

2. Vertrage iiber Debitkarten mit Zahlungsaufschub, sofern
a) die Debitkarte von einem Kredit- oder Zahlungsinstitut bereitgestellt wird,

b) der Kredit binnen 40 Tagen zuriickzuzahlen ist und
¢) keine Zinsen und nur geringe Gebiihren fiir die Erbringung der Zahlungsdienstleistung anfallen;

3. Zahlungsaufschiibe, bei denen ein Warenlieferant oder ein Dienstleistungserbringer — ohne dass
ein Dritter einen Kredit anbietet — dem Verbraucher eine Frist fiir die Bezahlung der von diesem
Warenlieferanten gelieferten Waren oder der von diesem Dienstleistungserbringer erbrachten
Dienstleistungen einrdumt, sofern
a) der Preis fiir die Waren oder Dienstleistungen zins- und gebiihrenfrei zu zahlen ist — mit

lediglich begrenzten Kosten, die vom Verbraucher im Einklang mit den maBgeblichen

Bestimmungen bei Zahlungsverzug zu zahlen sind, und
b) die Zahlung vollstindig binnen 50 Tagen nach Lieferung der Ware oder Erbringung der

Dienstleistung zu leisten ist.
Werden solche Zahlungsaufschilbbe von Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringern
angeboten, die keine Kleinstunternehmen oder kleine oder mittlere Unternehmen im Sinn der
Empfehlung 2003/361/EG sind, dann setzt diese Ausnahme iiberdies voraus, dass kein Dritter
einen Zahlungsanspruch erwirbt und die Zahlung vollstdndig bereits binnen 14 Tagen nach
Lieferung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung zu leisten ist, sofern die
Warenlieferanten oder Dienstleistungserbringer Dienstleistungen der Informationsgesellschaft
gemil Art. 1 Abs. 1 lit. b der Richtlinie (EU) 2015/1535 iiber ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der
Informationsgesellschaft, ABI. Nr.L 241 vom 17.09.2015 S.1, fiir die mit Verbrauchern
Fernabsatzvertrage tiber den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen nach
Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie 2011/83/EU tiber die Rechte der Verbraucher, zur Abdnderung der
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Européischen Parlaments und
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG
des Europiischen Parlaments und des Rates, ABI. Nr. L 304 vom 22.11.2011 S. 64, geschlossen
werden, anbieten;

4. Vertrage, die die unentgeltliche Stundung einer bestehenden Forderung zum Gegenstand haben.
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(3) Dariiber hinaus sind unbeschadet der im 2. Abschnitt vorgesehenen Ausnahmen auf zins- und
gebiihrenfreie Zahlungsaufschiibe oder sonstige Finanzierungshilfen § 8 Abs. 2 Z 4und 5, § 10 Abs. 5, § 11
Abs. 4 und § 20 Abs. 4 nicht anzuwenden.

Sonderbestimmungen fiir den Zahlungsaufschub

§ 40. (1) Bei einem Zahlungsaufschub fiir eine bestimmte Ware oder Dienstleistung miissen die
Standardinformationen in der Werbung (§ 8 Abs. 2) zusitzlich den Barzahlungspreis und die Hohe etwaiger
Anzahlungen enthalten. Die in § 8 Abs. 2 letzter Unterabsatz, § 8 Abs. 4 und § 39 Abs. 3 festgelegten
Ausnahmen und Einschriankungen gelten auch fiir diese Zusatzinformationen.

(2) Der Barzahlungspreis sowie die Ware oder die Dienstleistung miissen auch in den vorvertraglichen
Informationen nach § 10 oder § 11 und im Kreditvertrag (§ 20 Abs. 2) angegeben werden. Diese
Zusatzinformation gehort zu jenen Informationen, die nach § 10 Abs. 4und § 11 Abs. 3 auf der ersten Seite
des Formulars nach Anhang I oder Anhang II darzustellen sind.

Verbraucherleasingvertrige

§ 41. (1) Vertrdge, bei denen ein Unternehmer einem Verbraucher eine Sache entgeltlich zum
Gebrauch tiberlésst, gelten als Finanzierungshilfe im Sinn des § 39 Abs. 1, wenn im Vertrag selbst oder in
einem gesonderten Vertrag zusitzlich vereinbart ist, dass

1. der Verbraucher zum Erwerb der Sache verpflichtet ist,

2. der Unternehmer vom Verbraucher den Erwerb der Sache verlangen kann,

3. der Verbraucher bei Beendigung des Vertrags das Recht hat, die Sache zu einem bestimmten Preis
zu erwerben, oder

4. der Verbraucher dem Unternehmer bei Beendigung des Vertrags fiir einen bestimmten Wert der
Sache einzustehen hat, ohne dass ihm das Recht eingerdumt wird, die Sache zu erwerben.

(2) Fiir Verbraucherleasingvertriage gilt § 40 Abs. 2 entsprechend; als Barzahlungspreis gilt der vom
Unternehmer fiir den Erwerb der Sache zu zahlende Kaufpreis. Bei Erfiillung seiner Informationspflicht
nach § 10 hat der Unternehmer den Verbraucher auch iiber das von diesem zu tragende Restwertrisiko und
iiber die Art der Feststellung des Wertes der Sache bei Beendigung des Vertrags aufzukliren; diese
Informationen sind auch in den Vertrag (§ 20) aufzunehmen.

(3) Auf Verbraucherleasingvertridge nach Abs. 1 Z 4 sind § 25 und § 28 nicht anzuwenden.

(4) Auf Verbraucherleasingvertridge nach Abs. 1 Z 1 ist § 29 Abs. 1 mit der MaBgabe anzuwenden,
dass der vorzeitige Erwerb der Sache als vorzeitige Riickzahlung im Sinn dieser Bestimmung gilt. In diesem
Fall vermindern sich die vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen entsprechend der durch den vorzeitigen
Erwerb verkiirzten Vertragsdauer. Der Unternehmer hat die fiir die Vornahme dieser Berechnung
erforderlichen Grundlagen im Vertrag (§ 20) anzugeben.

(5) Macht bei einem Verbraucherleasingvertrag nach Abs. 1 Z 2 der Verbraucher von seinem Recht
nach § 29 Abs. 1 Gebrauch, so kann der Unternehmer darauf bestehen, dass der Verbraucher die Sache
dennoch erwirbt. In diesem Fall vermindern sich die vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen
entsprechend der durch den vorzeitigen Erwerb verkiirzten Vertragsdauer. Stellt der Verbraucher hingegen
mangels eines Erwerbsverlangens des Unternehmers die Sache vorzeitig zuriick, so sind die von ihm zu
leistenden Zahlungen iiberdies um den Wert der Sache zum Zeitpunkt der Riickstellung zu vermindern. Der
Unternehmer hat die fiir die Vornahme dieser Berechnungen erforderlichen Grundlagen im Vertrag (§ 20)
anzugeben.

(6) Macht bei einem Verbraucherleasingvertrag nach Abs. 1 Z 3 der Verbraucher von seinem Recht
nach § 29 Abs. 1 Gebrauch, so hat er zu erkldren, ob er die Sache vorzeitig erwirbt. In diesem Fall
vermindern sich die von ihm zu leistenden Zahlungen entsprechend der durch den vorzeitigen Erwerb
verkiirzten Vertragsdauer. Stellt der Verbraucher hingegen die Sache vorzeitig zuriick, so sind die von ihm
zu leistenden Zahlungen iiberdies um den Wert der Sache zum Zeitpunkt der Riickstellung zu vermindern.
Abs. 5 letzter Satz ist anzuwenden.

(7) Auf Verbraucherleasingvertrdge nach Abs. 1 Z 4 ist § 29 nicht anzuwenden. Solche Vertrage
konnen jedoch vom Verbraucher jederzeit gekiindigt werden. Der Unternehmer kann in diesem Fall gleich
hohe Zahlungen verlangen, wie sie bei einem Verbraucherleasingvertrag nach Abs. 1 Z 2 oder 3 der
Verbraucher auf Grund einer vorzeitigen Riickstellung der Sache nach Abs. 5 dritter Satz oder Abs. 6 dritter
Satz zu leisten hitte. Bei Erfiillung seiner Informationspflicht nach § 10 hat der Unternehmer den
Verbraucher auch {iiber dessen Kiindigungsrecht, iiber die den Verbraucher diesfalls treffende
Zahlungspflicht und iiber deren Berechnung aufzukldren, sowie im Formular nach Anhang I unter
»Kreditart“ die Bezeichnung ,,Restwertleasing ohne Ankaufsrecht anzugeben; diese Informationen und
die Bezeichnung der Kreditart sind auch in den Vertrag (§ 20) aufzunehmen.
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6. Abschnitt
Erginzende Bestimmungen

Berechnung des effektiven Jahreszinses

§ 42. (1) Der effektive Jahreszins, der auf Jahresbasis die Gleichheit zwischen den Gegenwartswerten
der gesamten gegenwirtigen oder kiinftigen Verpflichtungen (in Anspruch genommene Kreditbetrége,
Riickzahlungen und Entgelte) des Kreditgebers und des Verbrauchers herstellt, ist anhand der
mathematischen Formel in Teil I des Anhangs III zu berechnen.

(2) Fiir die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind die Gesamtkosten des Kredits flir den
Verbraucher maBigebend, mit Ausnahme der Kosten, die er bei Nichterfiillung einer seiner Verpflichtungen
aus dem Kreditvertrag zu tragen hat, sowie der Kosten mit Ausnahme des Kaufpreises, die er beim Erwerb
von Waren oder Dienstleistungen unabhéngig davon zu tragen hat, ob es sich um ein Bar- oder ein
Kreditgeschift handelt. Die Kosten fiir die Fithrung eines Kontos, auf dem sowohl Zahlungsvorginge als
auch in Anspruch genommene Kreditbetrage verbucht werden, die Kosten fiir die Verwendung eines
Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungsvorginge getitigt als auch Kreditbetrige in Anspruch
genommen werden konnen, sowie sonstige Kosten fiir Zahlungsgeschifte sind als Gesamtkosten des
Kredits fiir den Verbraucher zu beriicksichtigen, es sei denn, die Erdffnung des Kontos ist fakultativ und
die mit dem Konto verbundenen Kosten sind im Kreditvertrag oder in einem anderen mit dem Verbraucher
geschlossenen Vertrag klar und getrennt ausgewiesen.

(3) Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses ist von der Annahme auszugehen, dass der
Kreditvertrag fiir den vereinbarten Zeitraum gilt und dass Kreditgeber und Verbraucher ihren
Verpflichtungen unter den im Kreditvertrag festgelegten Bedingungen und zu den dort festgelegten
Zeitpunkten nachkommen.

(4) In Kreditvertrigen mit Klauseln, die Anderungen beim Sollzinssatz oder Anderungen bei
bestimmten im effektiven Jahreszins enthaltenen Entgelten ermoglichen, wegen derer sie zum Zeitpunkt
der Berechnung nicht quantifizierbar sind, ist bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der
Annahme auszugehen, dass der Sollzinssatz und die sonstigen Kosten gemessen an der urspriinglichen
Hohe fest bleiben und bis zum Ende des Kreditvertrags gelten.

(5) Erforderlichenfalls kann fiir die Berechnung des effektiven Jahreszinses von den in Teil II des
Anhangs III genannten zusétzlichen Annahmen ausgegangen werden.

Zustindige Behorde

§ 43. Zustindige Behorden nach Art. 41 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2225 sind die fiir die
jeweiligen Unternehmen im Aufsichtsrecht festgelegten Behorden, somit die Finanzmarktaufsichtsbehdrde
und die Gewerbebehorden. Die Gewerbebehorden haben mit der Finanzmarktaufsichtsbehorde
zusammenzuarbeiten, wann immer dies erforderlich ist, um ihre Aufgaben nach der Richtlinie (EU)
2023/2225 auszuiiben.

Strafbestimmungen

§ 44. (1) Sofern die Tat nicht nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu
bestrafen, wer

1. Verbraucher entgegen § 5 durch die fiir die Gewidhrung eines Kredits zu erfiillenden Bedingungen
aus einem der in § 5 aufgezihlten Griinde diskriminiert;

2. einem Verbraucher entgegen § 7 einen Verbraucherkredit ohne vorherige Anforderung und
ausdriickliche Zustimmung durch den Verbraucher gewéhrt;

. Kredite ohne die gemal § 8 erforderlichen oder mit falschen Angaben bewirbt;
. gegen das in § 8 Abs. 5 vorgeschene Werbeverbot verstoft;
. die in § 9 vorgesehenen allgemeinen Informationen nicht oder nicht vollstdndig bereitstellt;

. in die gemaB § 10 oder § 11 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche Angaben aufnimmt
oder die Informationspflichten geméf § 10 oder § 11 nicht oder nicht vollstidndig erfiillt;

. die Informationspflichten nach § 12 und § 13 nicht oder nicht vollstindig erfiillt;
. Kopplungsgeschifte anbietet oder abschlief3t, die nach § 14 unzuldssig sind;

9. entgegen § 14 Abs. 5 personenbezogene Daten iiber die Diagnose onkologischer Erkrankungen
verwendet oder entgegen § 14 Abs.4 die Angebote vor Ablauf der Frist dndert oder die
Informationspflicht nach § 14 Abs. 4 nicht erfiillt;
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10. die in § 16 vorgesehenen Informationspflichten oder die in § 16 Abs.3 und 4 vorgesehenen
sonstigen Pflichten bei der Erbringung von Beratungsdienstleistungen nicht erfiillt;

11. die Kreditwiirdigkeit des Verbrauchers nicht entsprechend § 17 Abs. 1 oder Abs. 7 bewertet oder
neuerlich bewertet, die Festlegungs-, Dokumentations- oder Aufbewahrungspflichten nach § 17
Abs. 4 verletzt, einen Kredit trotz Fehlens der Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 und 6 gewdhrt
oder den Verbraucher nicht gemafB3 § 17 Abs. 8 oder gemiB § 19 Abs. 2 iiber die Ablehnung oder
iiber seine geméal § 17 Abs. 5 und 8§ zustehenden Rechte informiert;

12. bei der Gewihrung von Zugang zu Datenbanken im Sinn des § 18 Abs. 1 Kreditgeber diskriminiert
oder den Zugang Kreditgebern entgegen den Vorgaben des § 18 Abs. 1 gewihrt;

13. nicht liber die in § 18 Abs.3 und 4 genannten Verfahren verfiigt oder die in § 18 Abs. 3
vorgesehene Informationspflicht nicht erfiillt;

14. gegen das Verbot der Datenverarbeitung nach § 19 Abs. 1 verstoft;

15. nicht alle geméaB § 20 vorgesehenen oder falsche Angaben in einen Kreditvertrag aufnimmt;

16. die Ausiibungsregeln des § 21 missachtet;

17. dem Verbraucher auf dessen Verlangen keinen Tilgungsplan gemé8 § 22 zur Verfiigung stellt;

18. nicht entsprechend § 23 iiber die Anderung des Kreditvertrags informiert;

19. nicht entsprechend § 24 oder § 34 iiber eine Anderung des Sollzinssatzes informiert;

20. den Verbraucher nicht mittels einer den Anforderungen des §24 Abs.4 oder des § 33
entsprechenden Kontomitteilung (Kontoauszug) informiert;

21. dem Verbraucher entgegen § 28 fiir die Kiindigung Kosten verrechnet;

22. nicht entsprechend § 30 iiber die Forderungsabtretung informiert;

23. gegen die in § 31 angeordnete Pflicht zum Anbot von NachsichtsmaB3nahmen verst6t oder nicht
entsprechend § 31 Abs. 4 liber Schuldnerberatungsdienste informiert;

24. entgegen § 35 oder § 38 das Anbot bei Kiirzung oder Streichung der Uberziehungs- oder
Uberschreitungsméglichkeit unterlisst;

25. bei einem Konto mit Uberschreitungsmoglichkeit in die gemdB § 37 gebotenen Informationen
falsche Angaben aufnimmt oder die Informationspflichten gemaB § 38 nicht oder nicht vollstindig
erfiillt;

26.eine der in Z 1 bis 25 genannten Taten bei einem Zahlungsaufschub oder einer sonstigen
Finanzierungshilfe begeht und dadurch gegen § 39 und § 40 in Verbindung mit den Bestimmungen
des 2. Abschnitts verstoft;

27. eine der in Z 1 bis 25 genannten Taten bei einem Verbraucherleasingvertrag begeht und dadurch
gegen § 41 in Verbindung mit den Bestimmungen des 2. Abschnitts verstoft.

(2) Nach rechtskriftiger Verhdngung einer Verwaltungsstrafe nach Abs. 1 ist der Bescheid der
Finanzmarktaufsichtsbehdrde zu iibermitteln, wenn von der Finanzmarktaufsichtsbehdrde beaufsichtigte
Unternehmen betroffen sind; in allen anderen Féllen ist der Bescheid der Gewerbebehorde zu iibermitteln.

(3) Die Finanzmarktaufsichtsbehdrde bzw. die Gewerbebehdrde kann im Rahmen ihrer jeweiligen
Aufsichtstitigkeit jede wegen eines Verstoles nach Abs. 1 Z 1 bis 27 rechtskriftig verhdngte Geldstrafe
auf der jeweiligen offiziellen Internetseite bekannt machen. Auf Inhalt und Zuldssigkeit der
Verdffentlichung sowie auf die Uberpriifung der RechtmiBigkeit der Verdffentlichung ist § 105
Zahlungsdienstegesetz 2018 — ZaDiG 2018, BGBLI. I Nr. 17/2018, entsprechend anzuwenden.

Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen
§ 45. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 20. November 2026 in Kraft.

(2) Dieses Bundesgesetz ist — soweit Abs. 3 nichts anderes bestimmt — nur auf Kreditvertrdge und
Kreditierungen anzuwenden, die nach dem 19. November 2026 geschlossen bzw. gewihrt werden.

(3) § 24, § 27, § 28, § 30, § 33, § 34, § 35 und § 37 Abs. 1 letzter Satz sowie Abs. 2 und 3 sind auch
auf auf unbestimmte Zeit geschlossene Kreditvertrage und Kreditierungen anzuwenden, die vor dem
20. November 2026 geschlossen bzw. gewahrt wurden und am 20. November 2026 noch aufrecht sind. Im
Ubrigen sind auf Kreditvertrige und Kreditierungen, die vor dem 20. November 2026 geschlossen bzw.
gewdhrt wurden, die bisherigen Bestimmungen weiter anzuwenden.

Vollziehung

§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des § 43 und des § 44 Abs. 3 der
Bundesminister fiir Finanzen und der BundeSIpinister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus, hinsichtlich
§ 44 Abs. 1 und 2 der Bundeskanzler und im Ubrigen die Bundesministerin fiir Justiz betraut.
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Artikel 3
Anderung des Maklergesetzes

Das Maklergesetz, BGBL. Nr. 262/1996, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 24/2023, wird wie folgt geandert:

1. In § 34 Abs. 2 Z 2 wird das Zitat ,,§ 9 Abs. 2 Z 4, 7 und 8 VKrG* durch das Zitat ,,§ 20 Abs. 2 Z 3,7
und 8 des Verbraucherkreditgesetzes 2026 — VKrG 2026, BGBI. I Nr. xxx/2026, ersetzt.

2. § 39 Abs. 1 lautet:

,(1) Der Personalkreditvermittler ist verpflichtet, dem Kreditwerber Namen und Anschrift des
Kreditgebers mitzuteilen, bevor der Kreditwerber durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot gebunden
ist.

3. § 39 Abs. 4 lautet:

,»(4) Weitergehende den Personalkreditvermittler treffende Informationspflichten bleiben unberiihrt.*

4. Dem § 41 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

_ »(6) §34 Abs.2 Z2 sowie §39 Abs. 1 und Abs. 4 in der Fassung des Verbraucherkreditrechts-
Anderungsgesetzes 2026, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 20. November 2026 in Kraft und sind auf
Kreditvermittlungsvertrdge anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden.*

Artikel 4
Anderung des Konsumentenschutzgesetzes

Das Konsumentenschutzgesetz, BGBI. Nr. 140/1979, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. xxx/2026, wird wie folgt geidndert:

1.In § 13a Abs. 1 wird der Beistrich am Ende der Z 1 durch das Wort ,,und* ersetzt, entfillt das Wort ,,und*
am Ende der Z 2 und entfillt die Z 4.

2. Dem § 41a wird folgender Abs. 44 angefiigt:

.(44) § 13a Abs. 1 in der Fassung des Verbraucherkreditrechts-Anderungsgesetzes 2026, BGBI. I
Nr. xxx/2026, tritt mit 20. November 2026 in Kraft und ist auf Vertrige anzuwenden, die nach dem
19. November 2026 geschlossen werden.*

Artikel 5
Anderung des Verbraucherbehordenkooperationsgesetzes

Das Verbraucherbehdrdenkooperationsgesetz, BGBI. I Nr. 148/2006, zuletzt geéindert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. xxx/2026, wird wie folgt geandert:

1. Dem § 14 wird folgender Abs. 10 angefiigt:

_ »(10)Z 11it. ¢, e und i sowie Z 3 lit. fund i des Anhangs in der Fassung des Verbraucherkreditrechts-
Anderungsgesetzes 2026, BGBI. I Nr. xxx/2026, treten mit 20. November 2026 in Kraft.“

2. Z 1lit. ¢ des Anhangs lautet:

,»C) Richtlinie  2000/31/EG  iiber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschéftsverkehrs, im Binnenmarkt
(Richtlinie iiber den elektronischen Geschéftsverkehr), ABl. Nr. L 178 vom 17.07.2000 S. 1,
zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2022/2065, ABI. Nr. L 277 vom 27.10.2022 S. 1;*

3. Z 1 lit. e des Anhangs lautet:

,,¢) Richtlinie 2008/48/EG iiber Verbraucherkreditvertrige und zur Authebung der Richtlinie
87/102/EWG, ABL Nr. L 133 vom 22.05.2008 S. 66, zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU)
2023/2225, ABI. Nr. L 2023/2225 vom 30.10.2023, nach Maf3gabe des Art. 47 der Richtlinie
(EU) 2023/2225, soweit die Richtlinie 2008/48/EG nicht die in Z 3 lit. f angefiihrten Bereiche
betrifft;*
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4. Z 1 lit. i des Anhangs lautet:

,»1) Richtlinie (EU) 2023/2225, iiber Verbraucherkreditvertrage und zur Aufhebung der Richtlinie
2008/48/EG, ABI. Nr. L 2023/2225 vom 30.10.2023, soweit diese Richtlinie nicht die in Z 3
lit. i angefiihrten Bereiche betrifft;

5. Z 3 lit. fdes Anhangs lautet:

,f) Richtlinie 2008/48/EG iiber Verbraucherkreditvertrige und zur Aufhebung der Richtlinie
87/102/EWG, ABI. Nr. L 133 vom 22.05.2008 S. 66, zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU)
2023/2225, ABI. Nr. L 2023/2225 vom 30.10.2023, nach Maligabe des Art. 47 der Richtlinie
(EU) 2023/2225, soweit die Richtlinie 2008/48/EG auch gewerberechtliche Bestimmungen iiber
die Vermittlung von Personalkrediten und Finanzierungen betrifft;

6. Nach Z 3 lit. h des Anhangs wird folgende lit. i eingefiigt:

,»1) Richtlinie (EU) 2023/2225 iiber Verbraucherkreditvertrige und zur Aufthebung der Richtlinie
2008/48/EG, ABIL. Nr. L 2023/2225 vom 30.10.2023, soweit diese Richtlinie auch
gewerberechtliche Bestimmungen iiber die Vermittlung von Personalkrediten und
Finanzierungen betrifft;*

Artikel 6
Anderung des Bankwesengesetzes

Das Bankwesengesetz — BWG, BGBI. Nr. 532/1993, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. 1
Nr. XXX/2026, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 33 folgender Eintrag eingefiigt:
,»3 33a. Besondere Vorschriften fiir Verbraucherkreditvertrage*

2. § 3 Abs. 9 lautet:

»(9) In Bezug auf die Einhaltung des § 33 einschlieBlich der auf Grund von § 33 Abs. 2 erlassenen
Verordnung, des § 33a einschlieflich der auf Grund von § 33a Abs. 2 erlassenen Verordnung, des § 39
Abs. 2b Z 11 und des § 41 ist § 70 Abs. 1 Z 3 derart anzuwenden, dass Vor-Ort-Priifungen von der FMA
durchzufiihren sind. § 70 Abs. 1a und 1b sowie § 79 Abs. 4 sind diesbeziiglich nicht anwendbar.*

3. In §33 Abs. 6 wird der Verweis ,,§2 Abs.3 des Verbraucherkreditgesetzes — VKrG, BGB. 1
Nr. 28/2010% durch den Verweis ,,§ 2 Abs. 3 des Verbraucherkreditgesetzes 2026 — VKrG 2026, BGBI. I
Nr. XXX/2026 ersetzt.

4. § 33a samt Uberschrift lautet:

»Besondere Vorschriften fiir Verbraucherkreditvertrige

§ 33a. (1) Die Kreditinstitute

1. haben angemessene und wirksame Vorkehrungen zu treffen und dauernd einzuhalten, um
erhebliche, dauerhafte oder wiederholte VerstoBe gegen die Bestimmungen des
Verbraucherkreditgesetzes 2026 — VKrG 2026, BGBI. I Nr. XXX/2026, hintanzuhalten, die nach
ihrer Art oder ithrem Umfang die Interessen nicht nur einzelner Verbraucher gefédhrden kdnnen
oder beeintrichtigen;

2. haben dafiir Sorge zu tragen, dass dic mit dem Anbieten und AbschlieBen von
Verbraucherkrediten, die in den Anwendungsbereich des VKrG 2026 fallen, befassten Mitarbeiter
iiber angemessene Kenntnisse und Féhigkeiten in Bezug auf die Gestaltung, das Anbieten und das
AbschlieBen von Kreditvertrdgen, die Kreditvermittlungstatigkeit und das Erbringen von
Beratungsdienstleistungen sowie in Bezug auf die Verbraucherrechte in ihrem Geschiftsbereich
verfligen und diese regelmiBig auf den aktuellen Stand bringen; beinhaltet der Abschluss eines
Kreditvertrags damit verbundene Nebenleistungen, so sind angemessene Kenntnisse und
Fahigkeiten fiir die Erbringung dieser Nebenleistungen erforderlich;

3. haben sicherzustellen, dass ihre Vergiitungspolitik fiir die in Z2 genannten Mitarbeiter so
ausgestaltet ist, dass sie der Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergabe von
Verbraucherkrediten gemal § 21 VKrG 2026 nicht entgegensteht;

4. haben hinsichtlich der in Z2 genannten Verbraucherkredite bei der Festlegung der
Vergiitungspolitik und -praktiken zusétzlich zu den Anforderungen gemif § 39b und entsprechend
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ihrer Grofe, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexitit ihrer

Tatigkeiten dafiir Sorge zu tragen, dass

a) fiir die fiir die Priifung der Kreditwiirdigkeit zustédndigen Mitarbeiter die Vergiitungspolitik an
der Geschiftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen des Kreditinstitutes
ausgerichtet ist und MaBnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten beinhaltet, wobei
insbesondere vorzusehen ist, dass die Vergiitung nicht von der Zahl oder dem Anteil der
genehmigten Kreditantrdge abhéngt;

b) fiir Mitarbeiter, die Beratungsdienstleistungen gemif § 16 VKrG 2026 erbringen, die Struktur
der Vergiitung deren Fahigkeit nicht darin beeintréchtigt, im besten Interesse des Verbrauchers
zu handeln und dass sie insbesondere nicht an Absatzziele gekoppelt ist;

c¢) die Vergiitungspolitik mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und
diesem forderlich ist und nicht zur Ubernahme von Risiken, die iiber das vom Kreditinstitut
tolerierte MaR hinausgehen, ermutigt;

5. haben dafiir Sorge zu tragen, dass Verbrauchern Verbraucherkredite nicht ohne deren vorherige
Anforderung und ausdriickliche Zustimmung gewéhrt werden;

6. haben iiber Verfahren und Strategien zur friihzeitigen Erkennung von Verbrauchern, die in
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, zu verfiigen;

7. haben entsprechend den europdischen Gepflogenheiten angemessene Strategien und Verfahren
beziiglich Zahlungsriickstéinde festzulegen und anzuwenden, bevor
Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet werden. Die Strategien und Verfahren haben den
individuellen Umstidnden des Verbrauchers Rechnung zu tragen. Kreditinstitute sind, aufler in
begriindeten Féllen, nicht verpflichtet, den Verbrauchern entsprechende Maflnahmen wiederholt
anzubieten. Die Strategien und Verfahren kdnnen insbesondere Folgendes umfassen:

a) eine vollstindige oder anteilige Umschuldung eines Kreditvertrags;

b) eine Anderung der geltenden Bedingungen eines Kreditvertrags, die unter anderem Folgendes
umfassen kann:

aa) eine Verlidngerung der Laufzeit des Kreditvertrags;
bb) eine Anderung der Art des Kreditvertrags;
cc) einen Zahlungsaufschub fiir alle oder einen Teil der Riickzahlungsraten in einem
bestimmten Zeitraum;
dd) eine Herabsetzung des Sollzinssatzes;
ee) ein Angebot einer Zahlungsunterbrechung;
ff) anteilige Riickzahlungen;
gg) Wiahrungsumrechnungen;
hh) einen Teilerlass und eine Schuldenkonsolidierung;
Kreditinstitute sind nicht verpflichtet, bei einer Anderung der Bedingungen des Kreditvertrags
eine Kreditwiirdigkeitspriiffung gemal § 17 VKrG 2026 durchzufiihren, sofern der vom
Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag durch die Anderung des Kreditvertrags nicht deutlich
erhoht wird.

(2) Die FMA

1. hat die Mindestanforderungen an Kenntnisse und Fahigkeiten der Mitarbeiter geméf Abs. 1 durch
Verordnung festzulegen;

2. hat die Erfiillung der in Abs. 1 festgelegten Anforderungen zu iiberwachen;

3. ist befugt, von den Kreditinstituten die Vorlage aller fiir die Einhaltung der in Abs. 1 festgelegten
Anforderungen erforderlichen Nachweise zu verlangen.

(3) Vertrauliche Informationen, die die FMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem
Paragrafen erhilt, diirfen nur in zusammengefasster oder allgemeiner Form weitergegeben werden; davon
unberiihrt bleiben Fille, die unter das Strafrecht fallen oder in anderen bundesgesetzlichen Bestimmungen
vorgesehen sind. Der Austausch oder die Weitergabe dieser vertraulichen Informationen zwischen der
FMA und den anderen geméal der Richtlinie (EU) 2023/2225 zustéindigen Behorden ist jedenfalls gestattet.
Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch fiir Personen, die fiir die FMA tétig sind oder waren, sowie fiir von
ihr beauftragte Priifer und Sachverstindige.*

5. Dem § 98 Abs. 5a wird folgende Z 12 angefiigt:
,,12. die Pflichten zu angemessenen und wirksamen Vorkehrungen gemif § 33a Abs. 1 verletzt,*
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6. Dem § 105 wird folgender Abs. 29 angefiigt:

,»(29) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2023/2225 verwiesen wird, so ist, sofern
nichts anderes angeordnet ist, die Richtlinie (EU) 2023/2225 {iber Verbraucherkreditvertrige und zur
Aufhebung der Richtlinie (EU) 2008/48/EG, ABI. Nr. L 2023/2225 vom 30.10.2023, anzuwenden.*

7. Dem § 107 wird folgender Abs. 121 angefiigt:

,(121) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 33a, § 3 Abs. 9, § 33 Abs. 6, § 33a samt Uberschrift, § 98
Abs. 52 Z 12, § 105 Abs. 29 und § 109 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. yyy/2026
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und sind ab dem 20. November 2026 anzuwenden.*

8. Dem § 109 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

»(0) Mit dem Bundesgesetz BGBI. I Nr. XXX/2026 wird die Richtlinie (EU) 2023/2225 iiber
Verbraucherkreditvertrage und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2008/48/EG, ABI. Nr. L 2023/2225
vom 30.10.2023, hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen Vorschriften fiir Kreditinstitute teilweise umgesetzt.
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	„Besondere Vorschriften für Verbraucherkreditverträge
	5. Dem § 98 Abs. 5a wird folgende Z 12 angefügt:
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